
 

Sommer 2008 

pwc: 
china compass 
Nachrichten für Experten 

 

pwc

Aktueller Hinweis  China verschärft Einreisebestimmungen 
Steuern und Recht  Schwerpunktthema: Reform der Körperschaftsteuer 
Investition und Finanzierung  Bewertung von Landnutzungsrechten und Unternehmen 
Absatz und Beschaffung Olympische Spiele: Freier Warenverkehr eingeschränkt



Editorial 

2 pwc:china compass  |  Sommer 2008 

Editorial 3 

Aktueller Hinweis 4 
China verschärft Einreisebestimmungen...................................... 4 

Steuern und Recht 6 
Neues System zur Körperschaftsteuererklärung .......................... 6 
Reform der Körperschaftsteuer: Konsequenzen für 
chinesische Tochtergesellschaften............................................... 9 
Reform der Körperschaftsteuer: Ausschüttung der 
Gewinnrücklagen und Anpassung der Strukturen ...................... 14 
Körperschaftsteuer bei Haupt- und Zweigniederlassungen........ 17 
Förderung von Hoch- und Neutechnologieunternehmen............ 20 
Neue Regelungen für Repräsentanzen geplant ......................... 23 

Investition und Finanzierung 25 
Mergers and Acquisitions zwischen Europa und China: 
Umsetzung und Integration entscheiden über den Erfolg........... 25 
Neue Standards und Praxis der Bewertung in China ................. 29 
Bewertung von Landnutzungsrechten in China .......................... 32 

Absatz und Beschaffung 35 
Freier Warenverkehr während der Olympischen Spiele 
eingeschränkt ............................................................................. 35 

Veröffentlichungen 37 
Doing Business and Investing in China ...................................... 37 
China Customs and Trade News................................................ 37 
M&A in der asiatischen Finanzindustrie...................................... 37 

Ansprechpartner 38 
China Business Group................................................................ 38 
Beijing Office .............................................................................. 38 
Shanghai Office.......................................................................... 38 

Impressum 39 
 

Inhalt 



Editorial 

pwc:china compass  |  Sommer 2008 3 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
der Sommer 2008 steht ganz im Zeichen des Sports. Die Fußball-
EM in Österreich und der Schweiz haben die Spanier für sich 
entschieden. Ihr Spiel kennzeichnete, was auch erfolgreiche 
Unternehmen ausmacht: der klare Blick auf das ganze Spielfeld 
und für den Mitspieler, Schnelligkeit im Denken und bei der Ball-
führung, ein präzises Passspiel, Geduld, wenn sie erforderlich ist, 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und ein rascher Zug zum 
Tor, ohne die eigene Deckung dabei zu vernachlässigen. Erfolg 
im Fußball wie im Geschäftsleben beruht nicht zuletzt auch auf 
einer guten Vorbereitung. 
 
Damit Sie sich optimal auf das neue chinesische System zur 
Besteuerung von Körperschaften vorbereiten können, hat diese 
Ausgabe es zu einem Schwerpunktthema gemacht. Mehrere 
Beiträge beleuchten ab Seite 6 die Reform von allen Seiten und 
zeigen Ihnen auf, was sie für Ihre Aktivitäten in Fernost bedeutet. 
Darüber hinaus erläutern unsere Experten ab Seite 20 die 
verschärften Bedingungen für die Förderung von Hoch- und Neu-
technologieunternehmen, diskutieren die in China geltenden 
Regeln und Verfahren der Bewertung von Landnutzungsrechten 
und Unternehmen (Seite 32 beziehungsweise 29) und nehmen ab 
Seite 25 Stellung zu den Herausforderungen bei Unternehmens-
übernahmen zwischen Europa und China. 
 
Während die meisten Spieler der EM-Teilnehmer inzwischen 
sicher irgendwo an einem Strand liegen, laufen die Vor-
bereitungen der Olympia-Mannschaften auf Hochtouren. �Das 
Fest der Völker� in Beijing wird wieder mit packenden Duellen, 
Spitzenleistungen und vielleicht auch dem einen oder anderen 
Weltrekord Abermillionen vor die Bildschirme locken. Aber Sie 
wissen ja: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Aus Sicht der Wirt-
schaft wenigstens werfen die Eingriffe der chinesischen 
Regierung in den freien Warenverkehr, die mit den Spielen 
einhergehen, einen kurzen Schatten. Der Beitrag auf Seite 35 
stellt Ihnen vor, auf was sich Unternehmen einstellen müssen. 
 
Neben Können brauchen Sportler und auch Unternehmen manch-
mal auch ein wenig Glück. Ein Füllhorn voller Glück möchte Ihnen 
diese Ausgabe bringen. Die Redaktion des pwc:china compass 
jedenfalls ist glücklich, Ihnen mitteilen zu können: Das Fach-
magazin feiert ein doppeltes Jubiläum. Das Heft, das Sie in den 
Händen halten, ist die achte Ausgabe. Die Acht gilt in China als 
Glückszahl. Außerdem finden Sie auf dieser Seite das berühmte 
Strategem der verbundenen Ringe, das den Kreis der 
36 Strategeme vervollständigt, die Sie durch die letzten acht 
Ausgaben begleitet haben.  
 
Ein gutes Händchen bei Ihren Geschäftsaktivitäten und sehr viel 
Glück � ob unter den olympischen Ringen oder beim Wettstreit 
der Marktkräfte � wünscht Ihnen 
 
Ihr Harald Kayser 

連
環
計

 

 
 
 

Editorial 

In wörtlicher Übersetzung: 
 
�Das Strategem der verbundenen 
Ringe.� 
 
Dinge, Handlungen oder 
Strategien geschickt miteinander 
verknüpfen, um aus ihrer 
Kombination größeren Vorteil zu 
ziehen oder die Kräfte anderer zu 
binden. 

[lian huan ji] 
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China verschärft Einreisebestimmungen 
 
Seit April 2008 beobachten Reisende eine zunehmende 
Verschärfung der Einreisebestimmungen in die Volksrepublik 
China. Das betrifft Touristen wie Geschäftsreisende, aber auch 
Ausländer, die länger im Land bleiben wollen, etwa im 
Zusammenhang mit einem Secondment. � Worauf Unternehmen 
achten sollten, die ihre Mitarbeiter nach China entsenden wollen, 
fasst der Beitrag der beiden China-Experten von 
PricewaterhouseCoopers für Sie zusammen. 
 
Obwohl die chinesische Regierung sagt, an den Rechtsgrund-
lagen für die Einreise habe sich nichts geändert, ist die in der 
Vergangenheit zum Teil doch eher flexible Anwendung des 
gesetzlichen Rahmens im Vorfeld der Olympischen Spiele 2008 
ganz offensichtlich einer strikten Praxis gewichen.  
 
Die chinesischen Behörden erklären, die strengeren Prüfungen 
seien wegen der bevorstehenden Sportwettkämpfe notwendig 
und ständen im Zusammenhang mit dem erwarteten Zuwachs bei 
den Einreisen. Da China mit seiner neuen Praxis lediglich bereits 
bestehendes Recht anwendet, ist zumindest fraglich, ob die 
Behörden nach den Spielen die Einreisebestimmungen wieder 
lockern werden. Unternehmen, deren Mitarbeiter regelmäßig nach 
China reisen, sollten darauf nicht vertrauen und sich über die 
Entwicklungen und die jeweils geltenden Anforderungen auf dem 
Laufenden halten.  
 
Vier verschiedene Visaarten 
Grundsätzlich sind vier verschiedenen Visaarten zu unter-
scheiden. Die Entscheidung, welches Visum zu beantragen ist, 
hängt vom Grund der Reise ab:  
● Touristenvisa (L-Visa) gelten unter anderem für private Reisen 

und Familienbesuche. 
● Businessvisa (F-Visa) berechtigen grundsätzlich zur einmaligen 

Einreise beispielsweise für Geschäftsleute oder Praktikanten. 
● Arbeitsvisa (Z-Visa) erlauben die Einreise, um in China zu 

arbeiten. 
● Permanente Aufenthaltsgenehmigungen (Permanent 

Residency) ersetzen bei entsprechender Registrierung das 
Arbeitsvisum und erlauben mehrfache Ein- und Ausreise 
innerhalb des Gültigkeitszeitraums. 

 
Zusätzliche Dokumente für die Visaerteilung 
Zusätzlich zu den in der Vergangenheit üblichen Dokumenten 
sind seit April 2008 bei der Beantragung eines L- oder F-Visums 
weitere Dokumente vorzulegen. Was das für das Touristen- oder 
Businessvisum bedeutet, sagt Ihnen die folgende Aufstellung, die 
nicht abschließend ist: 
● Touristenvisum 

Mitzuführen sind eine Kopie des Hin- und Rückflugtickets sowie 
ein Nachweis über die Hotelbuchung für den gesamten Zeit-
raum (alternativ: der Nachweis über anderweitige Unterkunft).  

In diesem Beitrag erfahren Sie � 
● welche Visa zur Einreise nach China berechtigen. 
● welche Dokumente Visareisende zusätzlich vorlegen müssen. 
● auf welche restriktiven Maßnahmen sich ausländische China-

Investoren bei der Einreise einstellen sollten. 

 
Für private Besuche wird ein Visum teilweise nur ausgestellt, 
wenn Ehe oder Verwandtschaft zu der besuchten Person nach-
gewiesen wird (beispielsweise eine Kopie des Stammbuchs).  

● Businessvisum 
Neben der Hotelunterkunft ist bei Geschäftsreisen weiterhin 
eine offizielle Einladung vorzulegen. Diese Einladung ist bei der 
Wirtschaftsbehörde am Ort des Einladenden auszustellen. 
Beantragt werden kann die Einladung nur von einer 
chinesischen (auch ausländisch investierten) Gesellschaft. 
Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte: Ein 
Repräsentanzbüro erfüllt diese Voraussetzung nicht und die 
Einladung muss daher über einen Agenten beantragt werden. � 
Die Ausstellung der Einladung erfolgt in der Regel innerhalb 
von drei Arbeitstagen. 

 
Eingeschränkte Gültigkeit 
Eine weitere Entwicklung im Zusammenhang mit der verschärften 
Visaerteilung ist die Begrenzung der Gültigkeit der Einreise-
erlaubnis. So werden Business- und Touristenvisa grundsätzlich 
nur noch zur einfachen Einreise erteilt. Die Genehmigung eines 
Visums zur zweifachen Einreise ist möglich, setzt allerdings eine 
detaillierte Erklärung des Reiseverlaufs und der Notwendigkeit 
voraus. 
 
Sogenannte Multiple Entry Visa, also Einreisegenehmigungen, 
die innerhalb ihrer zeitlichen Gültigkeit die unbefristete Ein- und 
Ausreise erlauben, erteilt China grundsätzlich nur noch im 
Zusammenhang mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung.  
 
Neben der eingeschränkten Ein- und Ausreise unterliegt auch die 
zeitliche Gültigkeit der ausgestellten Visa neuen Restriktionen. So 
werden vor allem Businessvisa grundsätzlich nur noch für 
höchstens 30 Tage ausgestellt (eine Verlängerung ist auf Antrag 
in China möglich).  
 
In Beijing, das wegen der Olympischen Spiele mit einem Strom 
von Touristen rechnet, gilt eine strikte Limitierung. So sollen 
besonders Touristen- und Businessvisa nicht über den 1. Juli 
hinaus verlängert werden. 
 
Keine Visaerteilung in Drittstaaten 
Grundsätzlich sind die chinesischen Konsulate und Botschaften 
angewiesen, Visa nur für Antragsteller mit Wohnsitz oder 
gewöhnlichem Aufenthaltsort in dem jeweiligen Antragsland aus-
zustellen. Vor allem die in der Vergangenheit übliche Praxis, Visa-
genehmigungen oder -verlängerungen während eines Hongkong-
Aufenthalts zu beantragen, wird zukünftig nur noch in wenigen 
Ausnahmefällen akzeptiert (Verlängerungen können möglicher-
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weise noch in Macao oder Singapur als nahe liegende 
Destinationen beantragt werden).  
 
Strengere Meldebestimmungen und Sanktionen 
Auch für Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis (Permanent 
Residency) bestehen Meldepflichten, die allerdings von Ort zu Ort 
unterschiedlich gehandhabt werden. Wegen der Sondersituation 
in Beijing gibt es Fälle, in denen Nichtchinesen sich nach der 
Rückkehr von einer Auslandsreise (einschließlich Hongkong und 
Macao) bei den örtlichen Sicherheitsbehörden (Public Security 
Buero) zurückmelden müssen.  
 
In jüngster Zeit ist es zu Sanktionen gegenüber Unternehmen 
gekommen, die Mitarbeiter mit unzutreffenden Visa beschäftigten. 
Gleichfalls sind Fälle bekannt geworden, in denen Ausländer mit 
unzureichenden Visa des Landes verwiesen wurden beziehungs-
weise denen bereits die Einreise verweigert wurde. 
 
Fazit 
Mit Blick auf die bevorstehenden Olympischen Spiele wendet 
China seine bestehenden Einreisebestimmungen verschärft an. 
Ob China nach den Spielen wieder zu einer weniger restriktiven 
Einreisepraxis zurückkehrt, wird die Zukunft zeigen. 
 
Je nach Art des zu beantragenden Visums sind ergänzende 
Dokumente vorzulegen, deren Beschaffung mit zusätzlichem Zeit- 
und Kostenaufwand verbunden ist. Auch die Dauer des Auf-
enthalts sowie die zulässigen Ein- und Ausreisen unter einem 
Visum sind stärker reglementiert. Unternehmen sind daher gut 
beraten, sich frühzeitig mit den jeweils geltenden Visa-
bestimmungen vertraut zu machen. Denn die Auflagen, unter 
denen eine Einreise nach China erlaubt ist, wandeln sich ständig. 
Um unangenehme Überraschungen bei der Einreise zu 
vermeiden, informieren Sie sich bitte über die aktuell gültigen 
Vorgaben. Hierzu stehen Ihnen verschiedene Dienstleister zur 
Verfügung (zum Beispiel unter www.visum-centrale.de). 
 
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an oder schicken uns 
einfach eine E-Mail. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner vor Ort 
claus.schuermann@cn.pwc.com 
Tel.: +86 21 2323-2772 
 
ralph.dreher@cn.pwc.com 
Tel.: +86 21 2323-2723 
 
 

借
尸
還
魂

 

 
 

In wörtlicher Übersetzung: 
 
�Einen Leichnam leihen, damit 
eine Seele zurückkehren kann.� 
 
Eine abgelegte Hülle benutzen, um 
etwas Fremdes und eigentlich 
nicht (oder nicht mehr) Lebens-
fähiges zu beleben. In Umkehrung 
eines bekannten Sprichworts: 
Neuen Wein in alte Schläuche 
füllen. 

[jie shi huan hun] 

http://www.visum-centrale.de
mailto:claus.schuermann@cn.pwc.com
mailto:ralph.dreher@cn.pwc.com
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Neues System zur 
Körperschaftsteuererklärung 
 
Für Unternehmen, die in mehreren Provinzen oder auch 
regierungsunmittelbaren Städten tätig sind, bescherte die am 
1. Januar 2008 in Kraft getretene Körperschaftsteuerreform neue 
Vorschriften zur Steuererklärung. � Wen das betrifft und was 
Unternehmen beachten sollten, erfahren Sie in diesem Beitrag. 
 
Um zu verstehen, welche Unternehmen die Veränderungen 
betreffen und was die Körperschaftsteuerreform tatsächlich 
ändert, ist es notwendig, sich vor Augen zu halten, auf welchen 
gesetzlichen Grundlagen die Veränderungen beruhen. Detail-
fragen der neuen Bestimmungen klären Erlässe, die vom Ministry 
of Finance (MoF), der State Administration of Taxation (SAT) und 
der People�s Bank of China veröffentlicht wurden: 
● Circular Caiyu [2008] Nr. 10 vom 15. Januar 2008 regelt die 

Allokation der Steuerzahlungen zwischen der Hauptnieder-
lassung und den Zweigstellen eines Unternehmens sowie die 
Verteilung der Steuereinkünfte zwischen der Zentralregierung 
und den Regierungen der Provinzen.  

● Circular Guoshuihan [2008] Nr. 44 vom 23. Januar 2008 regelt 
die Erstellung der vorläufigen monatlichen oder vierteljährlichen 
Steueranmeldungen. 

● Circular Guoshuifa [2008] Nr. 28 vom 10. März 2008 regelt die 
Erstellung und Abgabe von konsolidierten Jahressteuer-
erklärungen von Unternehmen, die in mehreren chinesischen 
Provinzen tätig sind. 

 
Anwendungsbereich 
Von den neuen Regelungen betroffen sind Unternehmen, die in 
China ansässig und in mehreren Provinzen oder regierungs-
unmittelbaren Städten (im Folgenden der Einfachheit halber 
immer unter �Provinzen� subsumiert) durch Niederlassungen 
(keine rechtlich selbstständigen Einheiten) vertreten sind. Nach 
Circular Nr. 10 müssen die Hauptniederlassung und die unmittel-
baren Zweigniederlassungen mit aktiven Einkünften Körperschaft-
steueranmeldungen pro Monat oder Quartal bei der lokalen 
Steuerbehörde abgeben und die entsprechenden Steuervoraus-
zahlungen leisten. Steuerverbindlichkeiten der mittelbaren Zweig-
niederlassungen werden zusammen mit denen der unmittelbaren 
Zweigniederlassungen erfasst.  
 
Folgende Unternehmen (und Zweigniederlassungen) sind von 
Circular Nr. 10 nicht betroffen: 
● bestimmte staatliche Unternehmen oder Unternehmens-

gruppen, wie staatliche Banken, Post- und Erdölgesellschaften, 
deren gesamte Steuerzahlungen der Zentralregierung zufallen 

● unmittelbare Zweigniederlassungen (�1st-tier branches�), die 
keine Mehrwertsteuern oder Geschäftsteuern zahlen und keine 
selbstständigen gewerblichen Geschäftstätigkeiten ausüben, 
sondern hauptsächlich unternehmensintern unterstützende 
Funktionen übernehmen, wie etwa After-Sale-Services, 
Forschung und Entwicklung oder Lagerung 

In diesem Beitrag erfahren Sie � 
● welche Ausführungsbestimmungen die neuen Vorgaben definieren. 
● mit welchen Folgen ausländisch investierte Unternehmen rechnen 

sollten. 
● wie sich betroffene Unternehmen am besten auf die Veränderung 

einstellen. 

 

Unternehmensteuer und Körperschaftsteuer 
 
�Unternehmensbesteuerung� lautet die Überschrift über alle Steuer-
arten, denen Unternehmen unterliegen. Das deutsche System der 
Unternehmensbesteuerung (Unternehmensteuer) unterscheidet drei 
wesentliche Typen: die Ertragsbesteuerung, die Verbrauchs-
besteuerung und die Substanzsteuern. � Die Besteuerung des 
Ertrags umfasst die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer und 
die Gewerbesteuer.  
 
�Unternehmensteuer� und �Körperschaftsteuer� sind also streng 
genommen keine Synonyme, sondern Unternehmensteuer ist der 
Oberbegriff und Körperschaftsteuer eine Unterart. � Da die Finanz-
verwaltung in Deutschland jedoch den größten Teil des Steuerauf-
kommens aus Unternehmensbesteuerung über die Körperschaft-
steuer erzielt, ist der Begriff �Körperschaftsteuer� im allgemeinen 
Sprachgebrauch weiter verbreitet als �Unternehmensteuer�.  
 
Das chinesische Steuersystem verwendet � bei ganz genauer Aus-
legung � den Terminus �Unternehmenseinkommensteuer� (Enterprise 
Income Tax), weil von dieser Steuer auch ausländische Personen-
gesellschaften (also Nichtkörperschaften) betroffen sind, die in China 
zum Beispiel Betriebsstätteneinkünfte erzielen. 
 
Über den aktuellen Stand der chinesischen Körperschaftsteuer nach 
der Reform, die im Januar 2008 in Kraft trat, informieren Sie in dieser 
Ausgabe insgesamt sechs Beiträge mit unterschiedlichen Schwer-
punkten. 

 
● ausländische Zweigniederlassungen von Unternehmen, die in 

China ansässig sind 
● Zweigniederlassungen von Unternehmen, die im letzten 

Wirtschaftsjahr als Kleinunternehmen qualifiziert waren 
● neu gegründete Zweigniederlassungen 
 
Hauptniederlassungen sollten dabei vor allem folgendes beachten: 
● Unmittelbare Zweigniederlassungen, die sich in derselben 

Provinz wie die Hauptniederlassung befinden, werden mit den 
Zweigniederlassungen in anderen Provinzen gleichgestellt.  

● Sollte innerhalb einer Hauptniederlassung eine Abteilung 
existieren, die selbstständige gewerbliche Geschäftstätigkeiten 
ausübt, wird die Abteilung wie eine selbstständige Zweignieder-
lassung behandelt, sofern die drei Allokationskennzahlen (bitte 
beachten Sie dazu speziell den Abschnitt Zuordnung der 
Steuervorauszahlungen) der Abteilung getrennt von denen der 
Hauptniederlassung ermittelt werden können. 

 
Die neuen Regeln zur Körperschaftsteuererklärung sind am 
1. Januar 2008 in Kraft getreten. Die betroffenen Unternehmen 
haben also ihre Steueranmeldungen ab dem ersten Quartal 2008 
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nach diesen neuen Regeln abzugeben und die entsprechenden 
Vorauszahlungen zu leisten. 
 
Vorgehen bei der vorläufigen Körperschaftsteueranmeldung 
 
1. Ermittlung des gesamten steuerpflichtigen Gewinns 
Wie in der Jahressteuererklärung sind auch in der vorläufigen 
Körperschaftsteueranmeldung die Gewinne und Verluste des 
gesamten Unternehmens zu erfassen. Die Bemessungsgrundlage 
für die zu leistenden Vorauszahlungen kann der tatsächliche 
Gewinn im vergangenen Monat beziehungsweise Quartal sein, 
der Durchschnittsgewinn des Vorjahrs oder der sogenannte 
Deemed Profit (geschätzte Gewinn). Entscheidet sich ein Unter-
nehmen für die erste Ermittlungsmethode, sind der Steuer-
behörde separate Bücher und andere Finanzzahlen der Haupt-
niederlassung und der Zweigniederlassungen vorzulegen. Die 
Anwendung der letzten beiden Ermittlungsmethoden bedarf der 
vorherigen Genehmigung der zuständigen Steuerbehörde. 
 
2. Zuordnung der Steuervorauszahlungen  
50 Prozent der Vorauszahlungen sind durch die Hauptnieder-
lassung an die Steuerbehörde abzuführen, bei der die Haupt-
niederlassung registriert ist. Die verbleibenden 50 Prozent 
müssen die Zweigniederlassungen an die jeweiligen lokalen 
Steuerbehörden entrichten. Die Zuordnung der Vorauszahlungen 
an die Zweigniederlassungen erfolgt nach dem Umsatz, den 
Personalkosten und dem Vermögenswert der einzelnen Zweig-
niederlassungen nach der Gewichtung, welche die folgende 
Formel definiert: 
 

Steuervorauszahlungen der Zweigniederlassung 
 
Zahlungsanteil der einzelnen Zweigniederlassungen 

Umsatz der Zweigniederlassung 
= 

Gesamtumsatz aller Zweigniederlassungen 
x 35% 

Personalkosten der Zweigniederlassung 
+ 

Gesamtbezüge aller Zweigniederlassungen 
x 35% 

Vermögen der Zweigniederlassung 
+ 

Gesamtvermögen aller Zweigniederlassungen 
x 30% 

 
Zu leistende Steuervorauszahlungen einer Zweigniederlassung 

= 
50% der 

gesamten 
Vorauszahlungen 

x Zahlungsanteil  
der Zweigniederlassung 

 

 
Bei der Ermittlung der drei oben genannten Allokationsfaktoren 
für Januar bis Juni werden die Zahlen des vorletzten Jahres als 
Maßstab genommen und für Juli bis Dezember die des Vorjahrs. 
Sind die Allokationsverhältnisse festgelegt, gelten sie für das ganze 
Jahr. Unterliegen die Hauptniederlassung und die Zweignieder-
lassungen unterschiedlichen Körperschaftsteuersätzen, sind die 
einzelnen Steuersätze der Zweigniederlassungen vorab zu ermit-
teln und der Steuerbehörde der Hauptniederlassung mitzuteilen.  

3. Verteilung der Steuereinnahmen aus Vorauszahlungen 
Die Vorauszahlungen werden nach Verteilungsschlüsseln 
zwischen der Zentralregierung und den Lokalregierungen auf-
geteilt. Über das Verfahren informiert die folgende Tabelle: 
 

Steuervorauszahler Hauptniederlassung 
Zweig-
nieder-

lassungen

Allokation der Vorauszahlungen 
nach Anteilen A, B und C 25% (A) 25% (B) 50% (C) 

Einkommensanteil 
der 
Zentralregierung 

(A) x 60% (B) x 60% (C) x 60% 

Einkommensanteil 
der lokalen 
Regierung 

(A) x 40% � (C) x 40% 

Verteilung 
des Steuer-
aufkommens 
zwischen der 
zentralen 
und den 
lokalen 
Regierungen vorläufig durch die 

lokale Regierung 
bei der Zentral-
regierung deponierte 
Zahlungen (spätere 
Weiterverteilung) 

� (B) x 40% � 

Verteilungsschlüssel für die Vorauszahlungen 
 
4. Vorläufige monatliche oder vierteljährliche Körperschaftsteuer-

anmeldungen 
Am 30. Januar 2008 wurde Circular Guoshuifa [2008] Nr. 17 
veröffentlicht. Er legt fest, welche Steuerpflichtigen eine quartals-
weise vorläufige Steueranmeldung abgeben müssen. Seit dem 
ersten Quartal 2008 sind folgende Unternehmen zur Abgabe 
vorläufiger vierteljährlicher Körperschaftsteueranmeldungen 
verpflichtet: 
● außerhalb der Sonderwirtschaftszonen Shenzhen und Xiamen 

ansässige Unternehmen 
● Unternehmen, die nicht produzieren, und chinesische Unter-

nehmen, die in Schanghai-Pudong angesiedelt sind 
● chinesische Unternehmen, die zur Abgabe von gemeinsamen 

Steuererklärungen nach altem Körperschaftsteuergesetz 
berechtigt waren 

 
5. Abgabe der Jahressteuererklärung und Veranlagung 
Eine Jahressteuererklärung muss nur die Hauptniederlassung 
abgeben. Dabei verpflichtet sie sich, die eventuell aufgrund der 
Veranlagung der zuständigen Steuerbehörde verbleibenden 
Steuerverbindlichkeiten der ganzen Gesellschaft zu begleichen. 
Nicht vorgesehen ist die Verteilung der Steuerzahllast an die 
einzelnen Zweigniederlassungen.  
 
Potenzielle Auswirkungen auf ausländisch investierte 
Unternehmen 
Welche, unter Umständen gravierenden Folgen die neuen 
Regelungen für ausländisch investierte Unternehmen haben 
können, entnehmen Sie den folgenden Absätzen.  
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Nach dem alten Körperschaftsteuergesetz waren ausländisch 
investierte Unternehmen mit Hauptniederlassungen und Zweig-
niederlassungen in mehreren Provinzen in China nur verpflichtet, 
eine konsolidierte Steuererklärung abzugeben. Die Hauptnieder-
lassung übernahm die Aufgabe, die Steuern vierteljährlich und 
jährlich an die Steuerbehörde zu zahlen. Das neu eingeführte 
System der Körperschaftsteueranmeldung wird die Gesamt-
steuerlast eines Unternehmens zwar nicht ändern, aber seine 
Verwaltungskosten deutlich erhöhen, je nach Anzahl der Zweig-
niederlassungen in den verschiedenen Provinzen.  
 
Die Cashflow-Situation des Unternehmens kann sich 
verschlechtern, besonders wenn eine oder einige Zweignieder-
lassungen unterjährig Gewinne erzielen, während sich das 
Jahresergebnis des Unternehmens als Ganzes letztendlich als 
negativ erweist.  
 
Die Beziehung zur Steuerbehörde spielt für die Steuer-
verhältnisse eines Unternehmens in China eine sehr wichtige 
Rolle. Die neuen Regelungen konfrontieren die ausländisch 
investierten Unternehmen in dieser Hinsicht mit einer neuen 
Herausforderung: Auf der einen Seite muss die Hauptnieder-
lassung mit einer strengeren Überwachung der Steuerbehörde 
vor Ort rechnen, da diese einen Großteil ihrer Steuereinkünfte 
verliert. Auf der anderen Seite können sich ausländisch 
investierte Unternehmen nicht mehr nur darauf beschränken, ihre 
Beziehungen zu der für die Hauptniederlassung zuständigen 
Steuerbehörde zu pflegen. Sie sollten sich stattdessen auch um 
eine gute Beziehung zu den Steuerbehörden in den Provinzen 
bemühen, in denen ihre Zweigniederlassungen angesiedelt sind.  
 
Haben lokale Regierungen am Sitz der Hauptniederlassung aus-
ländisch investierten Unternehmen bestimmte von den geleisteten 
Steuerbeiträgen des Unternehmens abhängige Subventionen 
gewährt , kann die zukünftige Verteilung der Steuerbeiträge auf 
verschiedene lokale Steuerbehörden zur Senkung dieser 
Subventionen führen und sich damit für das Unternehmen als 
Ganzes finanziell auswirken. Solche lokalen Subventionen waren 
jedoch bereits in der Vergangenheit sowohl MoF als auch SAT 
ein Dorn im Auge. Es bleibt abzuwarten, welche Folgen sich in 
dieser Hinsicht aus den neuen Regelungen ergeben werden.  
 
Unklarheiten 
Im Zusammenhang mit den neuen Regelungen sind noch eine 
Reihe von offenen Fragen durch weitere Erlasse des MoF und 
der SAT zu beantworten: 
 
Theoretisch dürfen die Ergebnisse der Hauptniederlassung und 
der Zweigniederlassungen miteinander saldiert werden. Jedoch 
sind nach Circular Nr. 10 das steuerpflichtige Einkommen und die 
entsprechende Steuerverbindlichkeit separat anzusetzen, wenn 
die Hauptniederlassung und die Zweigniederlassungen unter-
schiedlichen Steuersätzen unterliegen. Wenn das eintritt, ist bis 
zur Stunde noch offen, wie folgende Fragen zu beantworten sind:  

● Wie genau ist die vorher erläuterte Verteilung der Steuer-
vorauszahlungen zwischen Hauptniederlassung und Zweig-
niederlassungen oder unter den einzelnen Zweignieder-
lassungen durchzuführen? 

● Können die Ergebnisse der Hauptniederlassung und der Zweig-
niederlassungen nach wie vor miteinander saldiert werden, um 
die Gesamtsteuerverbindlichkeit zu ermitteln? 

● Ist der separate Ansatz der Steuerverbindlichkeit lediglich für 
die Voranmeldungen oder sowohl für die Voranmeldungen als 
auch für die Jahressteuererklärung erforderlich? 

 
Wie Sie gelesen haben, sind drei Elemente für die Bestimmung 
des Steueranteils einzelner Zweigniederlassungen maßgeblich: 
der Bruttoumsatz, die Personalkosten und der Vermögenswert. 
Fraglich ist, ob die separate Erstellung eines geprüften Jahresab-
schlusses durch einzelne Zweigniederlassungen notwendig ist, 
um die Richtigkeit dieser drei Kennzahlen zu gewährleisten. Wenn 
das so wäre, könnte das den Verwaltungsaufwand zusätzlich er-
höhen und weitere Kosten für den Steuerpflichtigen verursachen. 
 
Nach Circular Nr. 10 sind Abgaben oder Geldstrafen in der 
Provinz zu leisten, in der die betroffene Zweigniederlassung an-
gesiedelt ist. Ein Verfahren zur Verteilung wie oben beschrieben 
kommt in diesem Fall nicht zum Einsatz. Jedoch lässt Circular 
Nr. 10 völlig offen, wie Steuernachzahlungen zu behandeln sind, 
die aus einer Betriebsprüfung oder einer Verrechnungspreisunter-
suchung resultieren.  
 
Da die analysierten Regelungen erst vor kurzem eingeführt 
wurden und die Behörden selbst anscheinend noch unsicher sind, 
wie sie mit den neuen Vorgaben umgehen sollen, werden in der 
Praxis Verhaltensweisen auftreten, die China-Investoren bei 
ähnlichen Situationen schon beobachten konnten: intransparente 
Handhabungen, unterschiedliche Interpretationen und weitere 
Probleme, die sich auf Einzelfälle beziehen. Daher sollten in 
China investierte Unternehmen aufmerksam verfolgen, wann und 
welche weiteren Richtlinien und Vorschriften MoF, SAT und die 
lokalen Steuerbehörden erlassen werden. Ihr pwc:china compass 
wird Sie natürlich auch weiterhin laufend über die neuen Vor-
schriften informieren.  
 
Sie haben Fragen oder möchten beraten werden? � Bitte rufen 
Sie unsere Experten einfach an oder schicken Ihnen eine E-Mail. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
nikolaus.thoens@de.pwc.com 
Tel.: +49 211 981-7223 
 
lea.gebhardt@de.pwc.com 
Tel.: +49 211 981-7429 
 
xiaojun.chen@de.pwc.com 
Tel.: +49 211 981-7255 

mailto:nikolaus.thoens@de.pwc.com
mailto:lea.gebhardt@de.pwc.com
mailto:xiaojun.chen@de.pwc.com
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Reform der Körperschaftsteuer: 
Konsequenzen für chinesische 
Tochtergesellschaften 
 
Wie Sie den letzten Ausgaben Ihres pwc:china compass 
entnehmen konnten, hat das neue chinesische Körperschaft-
steuergesetz, das zum 1. Januar 2008 in Kraft trat, zu grund-
legenden Veränderungen bei der Besteuerung chinesischer 
Unternehmen geführt. Dieser Beitrag informiert Sie darüber, wie 
sich die Steuerreform auf die alternative Finanzierung Ihrer 
chinesischen Unternehmen auswirkt. Um Ihnen den Überblick zu 
erleichtern, konzentrieren sich die Autoren auf die klassischen 
Finanzierungsformen (Eigen- oder Fremdkapital). 
 
Finanzierung durch Eigenkapital 
Wenn Unternehmen eine chinesische Tochterkapitalgesellschaft 
mit Eigenkapital finanzieren, werden die mit diesem Kapital in 
China erzielten Gewinne mit dem chinesischen Körperschaft-
steuersatz von 25 Prozent belegt. Das führt für zahlreiche 
ausländische Unternehmen zu einer Mehrbelastung, da sie zahl-
reicher Steuervergünstigungen wegen die bisherige nominale 
Belastung in Höhe von 33 Prozent in vielen Fällen auf effektiv 
lediglich 15 Prozent reduzieren konnten. Nach einem Rund-
schreiben der chinesischen Behörden sollen solche Effektiv-
Steuersätze von 15 Prozent stufenweise auf das neue Steuer-
niveau von 25 Prozent angehoben werden. 
 
Hightech-Unternehmen und Unternehmen, die im Bereich neuer 
Technologien tätig sind (Newtech-Unternehmen), unterliegen 
nach dem neuen Recht nicht dem generellen Steuersatz von 
25 Prozent. Für sie gilt der reduzierte Satz von lediglich 15. Unter-
nehmen, die ab 2008 in den 5+1-Zonen (Sonderwirtschaftszonen 
Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen und Hainan sowie die New 
Pudong Area) gegründet werden, werden darüber hinaus mit 
ihren in diesen Zonen erzielten Einkünften durch eine Steuer-
befreiung für die ersten beiden Jahre sowie einer Besteuerung 
von lediglich 12,5 Prozent vom dritten bis zum fünften Jahr 
begünstigt.  
 
Katalog hoher Hürden 
Ein jüngst veröffentlichtes Rundschreiben gibt erstmals konkrete 
Auskunft über die Kriterien, die ein Hightech- oder Newtech-
Unternehmen erfüllen muss: 
● Die chinesische Gesellschaft verfügt über eigenes geistiges 

Eigentum (�core proprietary intellectual property�). 
● Das Unternehmen stellt in den Bereichen Hightech oder New-

tech Produkte her oder erbringt dort Dienstleistungen (zu den 
begünstigten Branchen gehören Elektronik, Biotechnologie, 
Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, neue Werkstoffe, neue 
Energien und Umwelttechnik). 

● Die Akademikerrate der Belegschaft beträgt mindestens 
30 Prozent (davon müssen mindestens zehn Prozent im 
Bereich Forschung und Entwicklung, F&E, tätig sein). 

In diesem Beitrag erfahren Sie � 
● warum sich die aktuelle Steuerreform auf die Finanzierung 

chinesischer Töchter auswirkt. 
● welche Wechselwirkungen mit anderen Gesetzen und Vorgaben 

Unternehmen beachten sollten. 
● welche Vorteile wegfallen und welche Gestaltungsmöglichkeiten 

sich neu eröffnen. 

 
● Die F&E-Ausgaben müssen folgende Mindestanteile am 

Umsatz erreichen: 
� drei Prozent bei einem Umsatz im Vorjahr von mehr als 

200 Millionen Renminbi (RMB)  
� vier Prozent bei einem Vorjahresumsatz zwischen 50 und 

200 Millionen RMB  
� sechs Prozent bei einem Vorjahresumsatz von weniger als 

50 Millionen RMB 
● Die in China angefallenen F&E-Ausgaben müssen mindestens 

60 Prozent der gesamten F&E-Ausgaben des chinesischen 
Unternehmens ausmachen. 

● Der Gewinn aus dem Bereich Hightech/Newtech ist für 
mindestens 60 Prozent der gesamten Unternehmensgewinne 
verantwortlich. 

● Die chinesische Gesellschaft erfüllt die in einer noch zu 
veröffentlichenden Assessment Guideline aufgeführten 
Voraussetzungen (darunter eine feste Anzahl von geistigen 
Eigentumsrechten). 

 
Sie sehen: Der Kriterienkatalog baut sehr hohe Hürden auf für 
Unternehmen, die den reduzierten Steuersatz von 15 Prozent 
weiterhin in Anspruch nehmen wollen. Denn viele deutsche 
China-Investoren hüten sich nach wie vor, immaterielle Wirt-
schaftsgüter auf ihre chinesische Beteiligungsgesellschaft zu 
übertragen, weil sie ihr geistiges Eigentum schützen möchten. 
Allein aus diesem Grund wird die Mehrzahl der deutschen China-
Investoren nicht in den Genuss des reduzierten Steuersatzes 
kommen. Mehr zu den Bedingungen für die steuerliche Förderung 
von Hoch- und Neutechnologieunternehmen erfahren Sie im 
Beitrag ab Seite 20. 
 
Besteuerung von Gewinnausschüttungen 
Beabsichtigt das Unternehmen, die Gewinne aus China durch 
Gewinnausschüttungen auf die Anteilseignerebene nach 
Deutschland zu transferieren, muss es zuvor mehrere rechtliche 
Voraussetzungen erfüllen. So können Gewinne erst dann aus-
geschüttet werden, wenn alle Verlustvorträge in der Handels-
bilanz abgebaut worden sind. Außerdem müssen chinesische 
Unternehmen vor einer etwaigen Ausschüttung völlig unabhängig 
von Rechtsformen verschiedene Rücklagenfonds bedienen. 
Contractual und Equity Joint Ventures zum Beispiel sind gehalten, 
drei Fonds zu bedienen: 
● den Enterprise Reserve Refund 
● den Enterprise Expansion Fund  
● den Staff Bonus/Welfare Fund 
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Mindestzuführungen legt das Gesetz zwar nicht fest, eventuell 
wurden aber Regelungen im Joint-Venture-Vertrag vereinbart. 
Hundertprozentige Tochterkapitalgesellschaften ausländischer 
China-Investoren (Wholly Foreign Owned Enterprises) müssen 
hingegen nur in den Enterprise Reserve Fund und den Staff 
Bonus/Welfare Fund einzahlen � dort jedoch mindestens zehn 
Prozent des Jahresgewinns, bis der Fonds 50 Prozent des 
gesamten registrierten Kapitals erreicht hat. 
 
Sicher interessant zu wissen: Der generelle Quellensteuersatz für 
Gewinnausschüttungen beträgt nach dem neuen Körperschaft-
steuergesetz zwar 20 Prozent. Nach einer Durchführungs-
verordnung, die eine im Gesetz festgelegte Öffnungsklausel nutzt, 
unterliegen ausländische Investoren mit ihren aus China 
bezogenen Dividenden aber nur einer Quellenbesteuerung von 
zehn Prozent. Das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
zwischen Deutschland und China mildert die Quellensteuer-
belastung nicht, da es ebenfalls ein zehnprozentiges chinesisches 
Quellenbesteuerungsrecht vorsieht. Mit anderen Worten: Die 
Rahmenbedingungen für Gewinne, die ein chinesisches Unter-
nehmen im Auslandsbesitz (Foreign Invested Enterprise, kurz 
FIE) an seine Gesellschafter im Ausland ausschütten will, 
verschlechtern sich gravierend gegenüber dem Status quo ante. 
Denn bisher waren solche Ausschüttungen ganz von der Quellen-
steuer befreit. Bitte beachten Sie: Nach einem Rundschreiben der 
chinesischen Steuerbehörden lassen sich Gewinne eines FIE, die 
auf vor 2008 erzielte Gewinne beruhen, noch quellensteuerfrei 
ausschütten, auch wenn die Dividende erst 2008 an die aus-
ländischen Gesellschafter ausgezahlt wird. 
 
Deutsche Investments, die ihre chinesischen Gewinne langfristig 
in ihr China-Geschäft reinvestieren oder voraussichtlich noch 
länger (Anlauf-)Verluste erzielen, sind von der neu eingeführten 
zehnprozentigen Quellensteuer auf Dividenden nicht unmittelbar 
betroffen. Viele China-Investoren dürften jedoch in naher Zukunft 
Ausschüttungen aus China einplanen. Sie werden durch die neue 
Quellensteuer unterschiedlich belastet. Entscheidend ist dabei, 
welche Kriterien der inländische Ausschüttungsempfänger erfüllt: 
Unterliegt der inländische Empfänger der chinesischen Dividende 
der Besteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 
Einkommensteuergesetz, EStG), zum Beispiel bei mittel-
ständischen China-Investoren, ist die chinesische Quellensteuer 
unter den Voraussetzungen des § 34 c EStG auf die deutsche 
Einkommensteuer anrechenbar. Die neue Quellenbesteuerung 
bringt dann lediglich Zinsnachteile. Das ist vor allem deshalb 
schmerzlich, weil die im DBA Deutschland-China vorgesehene 
Anrechnung einer fiktiven zehnprozentigen Quellensteuer auf die 
Einkommensteuerschuld eines inländischen Dividenden-
empfängers die Nettorendite mittelständischer China-Investoren 
erheblich verbessert hatte, da tatsächlich keine Quellensteuer 
erhoben wurde. Dieser �Renditebooster� entfällt nach neuem 
Recht.  
 

Drittlandholding öffnet Wege, um die Quellensteuer zu mindern 
Sind chinesische Ausschüttungen im Inland von der Steuer frei-
gestellt, wie das etwa auf die durch § 8 b Abs. 1 Körperschaft-
steuergesetz (KStG) begünstigten inländischen Körperschaften 
als Dividendenempfänger zutrifft, führt die neue Quellen-
besteuerung der Dividenden mangels Anrechnungsmöglichkeit im 
Inland zu endgültigen Steuerkosten und schmälert die Netto-
rendite dieser deutschen China-Investoren. Solche Investoren 
sind gut beraten zu prüfen, welche Möglichkeiten sie haben, die 
Quellenbesteuerung zu reduzieren, etwa indem sie Anteile an der 
chinesischen Gesellschaft auf eine Holding in einem Staat mit 
vorteilhafteren Quellenbesteuerungsregeln übertragen � infrage 
kämen dafür zum Beispiel Hongkong, Singapur, aber auch 
Österreich. 
 
Tabelle 1 gibt Ihnen eine grobe Übersicht, welche Belastungen 
auf inländische Kapitalgesellschaften zukommen, wenn sie 
Ausschüttungen empfangen. Sie macht deutlich, wie sich die 
chinesische Steuerreform auf in China mit 33 Prozent regel-
versteuerte oder mit 15 Prozent begünstigt besteuerte Investoren 
auswirkt. Und sie zeigt, welche Steuereffekte Unternehmen 
erzielen können, wenn sie eine Hongkong-Holding zwischen-
schalten: 
 

alt  neu 
Körperschaftsteuer 
(KSt.) 33% 15% Direkt-

anteil 
Hongkong-

Holding 

Vorsteuergewinn 100 100 100 100

Belastung durch KSt. 
(33/15/25%) �33 �15 �25 �25

Gewinn nach KSt.  67 85 75 75

Belastung durch 
Quellensteuer (QSt.) 
(0/10/5%) 0 0 �7,5 �3,75

Nachsteuergewinn 67 85 67,5 71,25

chinesische Gesamt-
steuerbelastung 33% 15% 32,5% 28,75%

deutsche Ertragsteuern 
(§ 8 b V KStG) �1,34 �1,7 �1,12 �1,07

Nettozufluss 65,66 83,3 66,38 70,18

Gesamtbelastung 34,34% 16,7% 33,62% 29,82%

Quelle: Becker/Loose, Praxis Internationale Steuerberatung, PIStB, 2008, 37�44 

Tab. 1 Übersicht für inländische Kapitalgesellschaften als Aus-
schüttungsempfänger 

 
Der Übersicht entnehmen Sie:  
● Für die zahlreichen deutschen China-Investments, die bisher 

nur zu 15 Prozent besteuert wurden, erhöht sich die chinesische 
Steuerbelastung ab 2008 um mehr als das Doppelte. Diese 
Mehrbelastung lässt sich durch ein Umhängen der China-
Beteiligung auf eine Holding in Hongkong nur geringfügig 
reduzieren. 
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● Deutsche China-Investments, die bisher dem Steuersatz von 
33 Prozent unterlagen, weil steuerliche Begünstigungen bereits 
nach altem Recht nicht genutzt werden konnten, werden nach 
neuem Steuerrecht bei einer Thesaurierung in China erheblich 
begünstigt und bei Ausschüttung dieser Gewinne noch gering-
fügig weniger belastet als bisher (32,5 statt bisher 33 Prozent). 
Denn bei Ausschüttungen kompensiert die Mehrbelastung aus 
der neu eingeführten Quellenbesteuerung in China für diese 
Investorengruppe nicht die gesamten Vorteile aus der Steuer-
satzsenkung von 33 auf 25 Prozent.  

● Durch Reduzierung der Quellenbesteuerung, etwa bei einer 
Übertragung der China-Beteiligung auf eine in Hongkong an-
sässige Holding, lassen sich noch deutlichere Vorteile gegen-
über dem bisherigen Belastungsniveau erzielen (28,75 statt 
33 Prozent). � Bitte beachten Sie: Gegenläufige Effekte durch 
die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage in China berück-
sichtigt die Übersicht nicht. 

● Werden chinesische Beteiligungen auf eine Holdinggesellschaft 
etwa in Hongkong übertragen, um die Quellensteuerbelastung 
zu senken, fällt in China eine Stempelsteuer von 0,1 Prozent 
auf den Übertragungswert an. Außerdem unterliegt ein bei der 
Übertragung entstehender Veräußerungsgewinn der zehn-
prozentigen chinesischen Quellenbesteuerung (Art. 13 Abs. 4 
des DBA Deutschland-China). Dabei ist aktuell noch unklar, ob 
es Konzernen weiterhin erlaubt bleibt, sich steuerneutral zu 
reorganisieren. Aus deutscher Sicht ist die Übertragung einer 
Beteiligung an einer chinesischen Kapitalgesellschaft durch 
eine inländische Körperschaft auf eine Drittstaatsholding zum 
Beispiel in Hongkong gegen Gewährung von Anteilen ein 
Tausch, der den Gewinn realisiert (§ 6 Abs. 6 EStG). Und der 
dabei entstehende Gewinn ist unter den Voraussetzungen des 
§ 8 b Abs. 2, 3 KStG zu 95 Prozent steuerfrei. Diese 
Besteuerung in Höhe von fünf Prozent des Einbringungs-
gewinns lässt sich in vielen Fällen allerdings gestalterisch 
vermeiden. 

 
Finanzierung durch Fremdkapital 
Um einer chinesische Tochtergesellschaft die notwendigen 
Finanzmittel zukommen zu lassen, kann die Muttergesellschaft 
die Tochter mit Eigenkapital ausstatten. Sie kann allerdings auch 
ein Gesellschafterdarlehen oder ein Bankdarlehen aufnehmen. 
Durch die Wahl der Finanzierungsform bei der Tochter-
gesellschaft lässt sich die Konzernsteuerquote in aller Regel 
beeinflussen. Allerdings sind bei der Fremdfinanzierung einer 
chinesischen Tochtergesellschaft die folgenden rechtlichen und 
steuerlichen Einschränkungen zu beachten:  
 
Rechtliche Einschränkung der Fremdfinanzierung  
Die Fremdfinanzierung der chinesischen Tochtergesellschaften 
unterliegt insoweit einer rechtlichen Einschränkung, als sich der 
Umfang des Fremdkapitals nur innerhalb der rechtlich vor-
gegebenen Debt-Equity-Ratios bewegen darf. Nach einer bereits 
1987 erlassenen Verwaltungsvorschrift der Industrieverwaltung 
(State Administration for Industry and Commerce, 17. Februar 

1987, Gongshangqizi No. 38) ist die erforderliche Mindestquote 
des registrierten Eigenkapitals nach der Gesamtinvestitions-
summe gestaffelt und wie Tabelle 2 dargestellt vorgegeben: 

Gesamtinvestition Mindestquote des 
Eigenkapitals 

bis einschließlich drei Millionen US-Dollar 70%

von drei bis einschließlich zehn Millionen US-Dollar 50%

von zehn bis einschließlich 30 Millionen US-Dollar 40%

über 30 Millionen US-Dollar 33,33%

Tab. 2 Mindestquote des Eigenkapitals 
 
Die rechtliche Begrenzung des Fremdfinanzierungsumfangs gilt 
unabhängig davon, ob das Darlehen durch einen Gesellschafter 
oder durch einen fremden Dritten gewährt wird. Daran hat sich 
auch durch die große chinesische Unternehmensteuerreform ab 
2008 nichts geändert.  
 
Steuerliche Einschränkungen der Abzugsfähigkeit des Fremd-
finanzierungsaufwands 
Finanziert eine andere Konzerngesellschaft eine Tochter mit 
einem Darlehen, sind die angefallenen Zinsaufwendungen in 
China nur insoweit als Betriebsausgaben abzugsfähig, als die 
vereinbarten Zinsen der Höhe nach dem Fremdvergleichsgrund-
satz entsprechen. Bei der Bestimmung der angemessenen Zins-
vergütungen ist grundsätzlich auf den Zinssatz abzustellen, den 
das betreffende Unternehmen mit fremden Dritten für vergleich-
bare Geschäfte vereinbart hätte (Preisvergleichsmethode). Wird 
ein Darlehen durch die kapitalgebende Konzerngesellschaft von 
einem fremden Dritten aufgenommen und an die chinesische 
Tochtergesellschaft weitergegeben, wird der angemessene Zins-
satz grundsätzlich durch externe Zinsen zuzüglich eines Kosten-
aufschlags vermittelt.  
 
Thin Capitalization Rule 
Mit der jüngsten Unternehmensteuerreform ist eine steuerliche 
Regelung zur Unterkapitalisierung (Thin Capitalization Rule) in 
das chinesische Unternehmensteuerrecht eingeführt worden. Um 
die Gesellschafter-Fremdfinanzierung in Grenzen zu halten, 
beschränkt das neue Steuergesetz nicht nur, wie oben dar-
gestellt, weiterhin gesellschaftsrechtlich, sondern ähnlich der 
bisherigen deutschen Regelung des § 8 a KStG auch durch die 
Vorgabe einer Obergrenze der Gesellschafterdarlehen. Die Zins-
vergütungen sind steuerlich nicht abzugsfähig, soweit die Ober-
grenze für die Gesellschafter-Fremdfinanzierung (Safe Haven) 
überschritten wird. Allerdings wird der konkrete Wert des maximal 
zulässigen Fremdkapitals weder durch das neue Gesetz noch in 
der im Dezember 2007 bekannt gegebenen Durchführungs-
verordnung festgelegt. Der ursprünglich im Entwurf der Durch-
führungsverordnung (in der im August 2007 veröffentlichten 
Fassung) enthaltene Wert des Safe Havens wurde in die end-
gültige Fassung nicht übernommen (dort war ein Verhältnis von 
Fremdkapital zu Eigenkapital kleiner oder gleich drei zu eins vor-
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gesehen). Um die Fremdfinanzierungsgrenze zu konkretisieren, 
wird der Gesetzgeber voraussichtlich eine gesonderte Verwaltungs-
vorschrift erlassen, mit der in nächster Zeit zu rechnen ist. 
 
Steuerliche Folgen bei der Fremdfinanzierung 
Die Fremdfinanzierung führt bei der chinesischen Tochter-
gesellschaft durch den Zinsabzug zu einer Minderung der 
körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage, soweit die 
vereinbarten Zinsen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz als 
angemessen zu betrachten sind und die neue Thin Capitalization 
Rule eingehalten wird. Hierdurch ergibt sich für profitable, voll 
besteuerte chinesische Tochtergesellschaften eine Steuer-
ersparnis von 25 Prozent (zu Quellensteuern und Unternehmen-
steuer informieren Sie die weiteren Abschnitte), wodurch die 
Nettokapitalkosten aus chinesischer Sicht sinken. Kein oder ein 
geringer Entlastungseffekt ergibt sich bei noch befreiten oder 
begünstigt besteuerten Gesellschaften. 
 
Die ins Ausland abfließenden Zinsvergütungen besteuert China 
im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht eines Kapitalgebers 
mit einer Quellensteuer von zehn Prozent. In Deutschland unter-
liegen die Zinsvergütungen zwar der Ertragsbesteuerung beim 
Kapitalgeber. Bei der Ermittlung der deutschen Körperschaft- 
oder Einkommensteuer kann die chinesische Quellensteuer 
jedoch im Rahmen einer fiktiven Anrechnung berücksichtigt 
werden: Nach dem DBA zwischen Deutschland und China 
können 15 Prozent des Bruttobetrags der Zinszahlungen auf die 
deutsche Körperschaft- oder Einkommensteuer, die auf die 
chinesischen Zinseinkünfte entfällt, angerechnet werden, obwohl 
in China nur eine Quellensteuer von zehn Prozent erhoben wird.  
 
Neben den Folgen für die Ertragsteuer beachten Sie bitte einen 
weiteren Umstand: Seit dem 1. Mai 2006 unterliegen Zins-
zahlungen in China einer Unternehmensteuer von fünf Prozent 
(Bemessungsgrundlage: Bruttozins vor Quellensteuern). Die 
Unternehmensteuer ist durch die Gesellschaft, die Zinsen zahlt, 
für die Rechnung der Gesellschaft einzubehalten, die Zinsen 
empfängt, und an die zuständige Steuerbehörde abzuführen. Da 
ein Vorsteuerabzug bei der Unternehmensteuer generell nicht 
möglich ist, ist sie für das betreffende Unternehmen definitiv ein 
Kostenfaktor. Aus diesem Grund kann sie bei der Ermittlung der 
chinesischen Quellensteuer grundsätzlich von der Bemessungs-
grundlage der Quellensteuer abgezogen werden.  
 
Vergleich der Fremdfinanzierung mit der Eigenfinanzierung   
Gewährt die deutsche Muttergesellschaft der chinesischen 
Tochtergesellschaft ein Gesellschafterdarlehen, bringt das einer-
seits einen Vorteil, da China tatsächlich nur eine zehnprozentige 
Quellensteuer auf Zinsen erhebt, in Deutschland aber ein 15-
prozentiger Steuerbetrag fiktiv angerechnet werden kann. Dieser 
Vorteil wird aber andererseits durch einen Nachteil wettgemacht: 
Bei einer solchen Gesellschafter-Fremdfinanzierung aufgrund des 
Zinsabzugs bei der chinesischen Tochtergesellschaft und der 
Zinsbesteuerung bei der deutschen Muttergesellschaft werden die 

steuerpflichtigen Einkünfte von China nach Deutschland verlagert 
und dort einer vergleichsweise höheren Ertragsteuerbelastung 
unterworfen.  
 
Auch wenn das alte chinesische Körperschaftsteuergesetz einen 
nominalen Steuersatz von 33 Prozent vorsah, war die effektive 
Belastung in China wegen zahlreicher Steuervergünstigungen bis 
2007 wesentlich niedriger als durch die deutsche Ertragsteuer. 
Tabelle 3 geht beispielsweise von einer deutschen Körperschaft- 
und Gewerbesteuerbelastung von 40 Prozent aus und legt eine 
chinesische Steuerbelastung von 15 Prozent zugrunde. Gehen 
Sie von diesen Zahlen aus, führte die Gesellschafter-Fremd-
finanzierung einer chinesischen Tochtergesellschaft bis 2007 zu 
einer wesentlich höheren Steuerbelastung im Vergleich zu einer 
Eigenkapitalfinanzierung der Tochtergesellschaft. 
 

Fremdfinanzierung Eigenfinanzierung 
Kriterium 

bis 2007 ab 2008 bis 2007 ab 2008 

Zinsaufwand/ 
Vorsteuergewinn 100 100 100 100

Körperschaftsteuer in China 
(Annahme: 15% bis 2007; 
25% ab 2008) � � �15,00 �25,00

Zinsvergütung/Gewinn nach 
chinesischer Körperschaft-
steuer  100 100 85 75

Unternehmensteuer in China �5,00 �5,00 � �

Quellensteuer in China �9,50 �9,50 0 �7,50

Vergütung/Gewinn nach 
chinesischen Steuern 85,5 85,5 85 67,5

chinesische Gesamt-
steuerbelastung 14,5% 14,5% 15% 32,5%

deutsche Körperschaft- und 
Gewerbesteuer (Annahme: 
40% bis 2007; 30% ab 2008) �38,00 �28,50 �1,70 �1,12

Anrechnung fiktiver 
chinesischer Quellensteuern 
(15%) 14,25 14,25 � �

Nettozufluss 61,75 71,25 83,3 66,38

Gesamtbelastung 38,25% 28,75% 16,7% 33,62%

Tab. 3 Neue Rahmenbedingungen durch Steuerreform in China und 
Deutschland 

 
Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen 
Die deutsche und die chinesische Unternehmensteuerreform, die 
ab 2008 zu Änderungen der Ertragsbesteuerung in den beiden 
Ländern führt, verändern jedoch auch die steuerlichen Rahmen-
bedingungen: Während das deutsche Steuerniveau gesenkt 
wurde (bei Kapitalgesellschaften auf circa 30 Prozent), ist die 
chinesische effektive Ertragsteuerbelastung durch die weit-
gehende Abschaffung der bisherigen Steuervergünstigungen auf 
grundsätzlich 25 Prozent angehoben worden. Dazu kommt: Bei 
einer Eigenkapitalfinanzierung wird die neu eingeführte zehn-
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prozentige chinesische Quellensteuer auf Dividenden bei einer 
deutschen Mutterkapitalgesellschaft, die von § 8 b Abs. 1 KStG 
begünstigt wird, stets zu einem Kostenfaktor. Wie Sie in Tabelle 3 
sehen, können sich die geänderten steuerlichen Rahmen-
bedingungen für die Gesellschafter-Fremdfinanzierung gegenüber 
der Eigenkapitalfinanzierung der chinesischen Tochtergesell-
schaft als steuerlich vorteilhaft erweisen. Dabei sind, wie bereits 
erwähnt, zwei Umstände zu beachten: 
● Die fiktive Quellensteueranrechnung wird auf Zinszahlungen in 

Höhe von 15 Prozent gewährt, obwohl China tatsächlich nur 
eine Quellensteuer von zehn Prozent erhebt (vergleichen Sie 
dazu das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 
12. Mai 1998, IV C 6 S 1301 � 18/98). 

● Die Unternehmensteuer unterliegt nach der Einschätzung der 
Autoren nicht der außerbilanziellen Hinzurechnung nach § 10 
Nr. 2 KStG. 

 
Finanzierung über eine ausländische Finanzierungsgesellschaft  
Ihre Besteuerung noch vorteilhafter gestalten können Unter-
nehmen durch die Fremdfinanzierung chinesischer Tochterunter-
nehmen über eine Finanzierungsgesellschaft. Als ausländische 
Finanzierungsgesellschaft eignen sich unter anderem Konzern-
gesellschaften, die über signifikante steuerliche Verlustvorträge 
verfügen. Während die Zinsaufwendungen die chinesische 
Bemessungsgrundlage mindern (Minderungseffekt in Höhe des 
chinesischen Körperschaftsteuersatzes von 25 Prozent), unter-
liegen die Zinserträge bei der kapitalgebenden Verlustgesellschaft 
der Verrechnung mit den steuerlichen Verlustvorträgen faktisch 
keiner Besteuerung. 
 
Zusätzliche Steuervorteile können Unternehmen bei geeigneter 
Strukturierung erzielen, indem sie niedrig besteuerte EU-
Finanzierungsgesellschaften einbeziehen. Voraussetzung: Das 
Unternehmen erfüllt die in § 8 Abs. 2 Außensteuergesetz (AStG) 
aufgeführten Kriterien, speziell die Ausübung einer wirklichen 
wirtschaftlichen Tätigkeit durch die ausländische Finanzierungs-
gesellschaft. Ebenso könnte das Unternehmen eine Finanzierungs-
gesellschaft in Hongkong einschalten, die sich am Kapitalmarkt 
refinanziert (§ 8 Abs. 1 Nr. 7 AStG). � Solche Gestaltungen sind 
jedoch sehr genau zu planen, damit sie wirtschaftlich und 
steuerlich zu den gewünschten Ergebnissen führen. 
 
Ausblick 
Da der chinesische Gesetzgeber das neue Unternehmensteuer-
gesetz lediglich als grobes Rahmenkonzept angelegt hat und 
auch die bislang veröffentlichten Durchführungsverordnungen und 
Rundschreiben viele Fragen unbeantwortet lassen (es fehlen zum 
Beispiel konkrete Aussagen zu den Regeln der Gesellschafter-
Fremdfinanzierung), wäre eine abschließende Beurteilung der 
Vorteilhaftigkeit von Finanzierungsalternativen verfrüht. In der 
Tendenz haben die chinesische und die deutsche Unternehmen-
steuerreform 2008 die steuerlichen Rahmenbedingungen 
erheblich verändert. Die Gesellschafter-Fremdfinanzierung einer 
chinesischen Tochtergesellschaft gegenüber der Eigenkapital-

finanzierung hat beispielsweise aus steuerlicher Sicht deutlich an 
Attraktivität gewonnen. Das gilt vor allem, wenn Sie die fiktive 
Quellensteuer bei Einschaltung von EU-Finanzierungsgesell-
schaften berücksichtigen. 
 
Gute Beziehungen zu den lokalen chinesischen Steuerbehörden 
können gerade in diesem Zusammenhang von hohem Nutzen 
sein. Denn die steuerliche Würdigung vieler Sachverhalte 
unterliegt trotz der Steuerreform auch zukünftig dem nicht zu 
unterschätzenden Ermessensspielraum der Behörden. Ihr 
pwc:china compass wird Sie auf dem Laufenden halten. 
 
Wenn Sie Fragen haben oder beraten werden möchten, rufen Sie 
uns bitte an oder schicken uns einfach eine E-Mail.  
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
jan.becker@de.pwc.com 
Tel.: +49 211 981-7378 
 
huili.t.wang@de.pwc.com 
Tel.: +49 89 5790-6214 
 
thomas.loose@de.pwc.com 
Tel.: +49 211 981-7884 
 

Fundstellen 
 
● State Administration for Industry and Commerce, Verwaltungs-

vorschrift vom 17. Februar 1987 (Gongshangqizi [1987] No. 38) 
● Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 12. Mai 1998 (IV C 6 

S 1301 � 18/98) 
 
Literatur 
 
● Becker/Loose, Veränderte steuerliche Rahmenbedingungen für 

deutsche Investoren in China (PIStB, 2008, 37�44) 
● Wang, Steuereffiziente Gestaltung deutscher Investitionen in China 

unter Berücksichtigung der chinesischen Unternehmenssteuer-
reform (IStR, 2008, 242�254) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jan.becker@de.pwc.com
mailto:huili.t.wang@de.pwc.com
mailto:thomas.loose@de.pwc.com


Steuern und Recht 

14 pwc:china compass  |  Sommer 2008 

Reform der Körperschaftsteuer: 
Ausschüttung der Gewinnrücklagen und 
Anpassung der Strukturen 
 
Die Reform der chinesischen Körperschaftsteuer hat eine 
Quellensteuer in Höhe von zehn Prozent eingeführt. Sie wird 
erhoben auf Dividenden und Veräußerungserlöse, die von aus-
ländischen Anteilseignern bezogen oder erzielt werden. Grund-
sätzlich könnten die betroffenen Unternehmen diese Besteuerung 
durch geeignete Maßnahmen mindern: entweder durch konzern-
interne Umstrukturierungen oder durch die Nutzung von Holding-
standorten, die durch Doppelbesteuerungsabkommen begünstigt 
sind. � Der vorliegende Beitrag gibt Ihnen einen Überblick über 
die aktuellen Entwicklungen und zeigt, welche Folgen sie für 
deutsche Investoren haben werden. In einem Ausblick stellen die 
Autoren abschließend Überlegungen darüber an, wie sich Unter-
nehmen angesichts der aktuellen Rechtslage kurzfristig neu aus-
richten können.  
 
Das chinesische Unternehmenssteuerrecht ermöglichte aus-
ländischen Investoren bis 2007 steuerneutrale grenzüber-
schreitende Umstrukturierungen. Nach der chinesischen Unter-
nehmenssteuerreform 2008 sind solche grenzüberschreitenden 
Umstrukturierungsvorgänge steuerpflichtig. Daher wird es zukünftig 
erheblich schwerer sein, die konzerninternen Beteiligungs-
strukturen auf eine Weise anzupassen, die bei grenzüber-
schreitenden Ausschüttungen die chinesische Quellensteuer auf 
weniger als zehn Prozent reduziert. Allerdings ermöglicht eine 
Übergangsregelung chinesischen Unternehmen im Jahr 2008 
quellensteuerfreie Ausschüttungen. Dies kann dazu genutzt 
werden, um die Unternehmensstrukturen an die geänderten 
steuerlichen Rahmenbedingungen in China anzupassen.  
 
Die in diesem Zusammenhang wohl am häufigsten gestellte 
Frage lautet: Kann die Weichenstellung für die Zukunft durch eine 
konzerninterne grenzüberschreitende Umstrukturierung unter 
bestimmten Voraussetzungen oder durch die richtige Gestaltung 
auch derzeit noch steuerneutral erfolgen? � Nach der Lektüre 
dieses Beitrags kennen Sie die Antwort. 
 
Konzerninterne Umstrukturierung 
Nach dem bis Ende 2007 gültigen chinesischen Unternehmens-
steuergesetz betrug der reguläre Quellensteuersatz für Leistungen 
an ausländische Anteilseigner 20 Prozent. Hingegen galt für 
Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren und Veräußerungsgewinne 
ein ermäßigter Quellensteuersatz von zehn Prozent. Dividenden, 
die ein ausländisches Unternehmen aus einer Beteiligung an 
Foreign Invested Enterprises (FIEs) in China erhielt, waren voll-
ständig von der Quellensteuer befreit.  
 
Das neue Körperschaftsteuerrecht sieht nach wie vor eine 
generelle Quellensteuer von 20 Prozent vor. Zwar verringert die 
Durchführungsverordnung (DIR) den Quellensteuersatz allgemein  

In diesem Beitrag erfahren Sie � 
● wie sich die Reform der Körperschaftsteuer auf ausländische 

Investoren auswirkt. 
● welche Schritte Unternehmen am besten noch vor dem 

1. Januar 2009 einleiten sollten. 
● welche Maßnahmen langfristig möglich sind. 

 
auf zehn Prozent, doch die Steuerbefreiung der Dividenden von 
FIEs wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2008 abgeschafft. 
 
Unternehmen mit Beteiligungen in China sind daher gut beraten, 
über etwaige Strukturierungsmaßnahmen nachzudenken, um die 
Besteuerung zu mindern oder zu vermeiden. Um der Quellen-
steuer auf Dividenden in Höhe von zehn Prozent ab 2008 zum 
Teil zu entgehen und um einen im Vergleich zum Doppel-
besteuerungsabkommen (DBA) Deutschland-China (zehn 
Prozent) günstigeren Quellensteuersatz auf Dividenden zu 
erreichen, kann es sinnvoll sein, eine Zwischenholding in einem 
Drittland zwischenzuschalten.  
 
Dabei stellt sich jedoch die Frage, wie die Übertragung der 
Beteiligung von einer ausländischen Muttergesellschaft auf eine 
in einem Drittland ansässige Holdinggesellschaft nach der Steuer-
reform zu behandeln ist.  
 
Grundlage der Regelung bis 2007 
Sowohl nach dem alten als auch nach dem neuen Unter-
nehmenssteuerrecht werden in China Gewinne, die ein 
beschränkt Steuerpflichtiger aus der Veräußerung von Anteilen 
an einer inländischen FIE erzielt, grundsätzlich mit einer Quellen-
steuer in Höhe von zehn Prozent besteuert.  
 
Die bisher noch geltende Verwaltungsanweisung der Stade 
Administration of Tax (SAT) vom 17. April 1997 sieht jedoch eine 
Ausnahmeregelung für ausländische Investoren bei konzern-
internen Umstrukturierungen vor. Danach kann eine Übertragung 
von Anteilen zum Buchwert und damit steuerneutral vorgenommen 
werden, wenn die Beteiligung an einer FIE in China auf eine 
zwischengeschaltete inländische oder ausländische Holding-
gesellschaft übertragen wird, an der die übertragende Gesell-
schaft zu 100 Prozent beteiligt ist. Die Übertragung zum Buchwert 
wird im Prinzip immer dann erlaubt, wenn sich der letzte Anteil-
inhaber (�ultimate shareholder�) nicht ändert.  
 
Einschränkungen durch neue Regelungen 
Die Möglichkeit einer solchen steuerneutralen konzerninternen 
Anteilsübertragung soll im chinesischen Steuerrecht ein-
geschränkt werden. Ursprünglich war im Entwurf der DIR vor-
gesehen, die nach wie vor gültige SAT-Verwaltungsanweisung 
außer Kraft zu setzen. Das ist bislang zwar ausgeblieben, soll 
aber voraussichtlich durch den Erlass einer Verwaltungs-
anweisung über die Besteuerung von Unternehmens-
umstrukturierungen in den nächsten Monaten erfolgen. Die 
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künftige Regelung wird voraussichtlich die folgenden Themen 
behandeln: 
● Die Neuregelung, die das SAT vermutlich spätestens Ende 

dieses Jahres präsentieren wird, soll rückwirkend zum 
1. Januar 2008 gelten. Das bedeutet: Die momentan noch 
geltenden Regelungen sind rückwirkend nicht mehr 
anwendbar, wenn die Umstrukturierungen nicht vor dem 
31. Dezember 2007 abgeschlossen waren. Damit bietet die 
momentane Weitergeltung der bisherigen SAT-Verwaltungs-
anweisung den Steuerpflichtigen keinen unmittelbaren Rechts-
schutz. 

● Für ausländische Investoren ist eine steuerneutrale Um-
strukturierung ab dem 1. Januar 2008 nur noch möglich, wenn 
die anteilsübernehmende Gesellschaft, an der die über-
tragende Gesellschaft nach wie vor zu 100 Prozent beteiligt 
sein soll, in China ansässig ist. Die steuerneutrale Um-
strukturierung hängt künftig ausschließlich vom Sitz des 
erwerbenden Unternehmens ab, unabhängig vom Sitz der 
Konzernmutter.  

● Wenn eine Holdingstruktur errichtet wurde � eine ausländische 
Muttergesellschaft also Anteile an einer chinesischen Tochter-
gesellschaft auf eine in einem Drittland ansässige Holding 
übertragen hat �, sind die stillen Reserven aufzudecken, die in 
den zu übertragenden Anteilen enthalten sind.  

● Die stillen Reserven ergeben sich aus dem Differenzbetrag 
zwischen Verkehrs- (Fair Market Value) und Buchwert. 
Gewinnrücklagen erhöhen damit, auch wenn sie aus Alt-
gewinnen gebildet wurden, den zu versteuernden Betrag. Die 
Höhe des Verkehrswerts soll von einer unabhängigen 
Prüfungsgesellschaft begutachtet werden. � Die Prüfungs-
gesellschaft, die das Gutachten erstellt, darf also nicht zugleich 
der Steuerberater des zu übertragenden Unternehmens sein. 

 
Strategische Überlegungen für deutsche Investoren 
 
1. Konsequenzen für deutsche Investoren 
Treten die ausgeführten Details der zu erwartenden neuen 
Regelungen in dieser Form ein, wird die Veräußerung der Anteile 
an einer chinesischen Tochtergesellschaft durch die deutsche 
Muttergesellschaft an eine ausgewählte im Drittland ansässige 
Holding bei einer Umstrukturierung ab dem 1. Januar 2008 künftig 
die bereits genannten Folgen haben: Aufdeckung der stillen 
Reserven und deren Besteuerung. Damit ergibt sich eine 
zehnprozentige Belastung des bei der Anteilsübertragung 
entstehenden Veräußerungsgewinns. Die Besteuerung des 
Veräußerungsgewinns erfolgt im Wege der Quellenbesteuerung. 
 
Aus der Sicht des deutschen Steuerrechts unterliegen in der 
Regel fünf Prozent der Veräußerungsgewinne der deutschen 
Körperschaft- und Gewerbsteuer, wenn es sich bei dem 
Veräußerer um eine deutsche Kapitalgesellschaft handelt. � Bei 
größeren Beträgen lässt sich diese Besteuerung gestalterisch 
vermeiden. Die zehnprozentige Quellensteuer in China, die bei 
der Anteilsübertragung auf die Veräußerungsgewinne erhoben 

wird, kann bei der deutschen übertragenden Kapitalgesellschaft 
aufgrund der Freistellung nach § 8 b Abs. 2 Körperschaftsteuer-
gesetz (KStG) nicht auf die deutsche Steuer angerechnet werden 
und wird damit für die in China aktiven deutschen Investoren zu 
einer definitiven Steuerbelastung. Beispielsweise beträgt die 
gesamte Ertragsteuerbelastung für eine Anteilsveräußerung 
durch eine in Frankfurt am Main (Gewerbesteuerhebesatz 
480 Prozent) ansässige deutsche Muttergesellschaft, bezogen 
auf den Veräußerungsgewinn, 11,62 Prozent.  
 
2. Vor dem 1. Januar 2009 zu ergreifende Maßnahmen 
Die SAT-Verwaltungsanweisung vom 22. Februar 2008 sieht eine 
Steuerbefreiung von der Quellensteuer auf Dividenden vor, wenn 
es sich bei den Dividenden um die vor 2008 gebildeten Gewinn-
rücklagen sowie die 2008 erzielten Gewinne handelt. Diese Über-
gangsregelung, die ein steuerneutrales �Nachholen� von Gewinn-
ausschüttungen bedeutet, ermöglicht es den ausländischen 
Investoren, vor einer geplanten Umstrukturierung oder der Über-
tragung der Anteile einer chinesischen Tochtergesellschaft an 
eine Zwischenholding im Drittland zuerst sämtliche Gewinnrück-
lagen auszuschütten (bitte beachten Sie dazu Abbildung 1). Die 
durch Gewinnausschüttungen ausgelöste Minderung des 
Verkehrswerts der gesamten Beteiligung kann die steuerliche 
Belastung aufgrund der neuen Regelung zur Aufdeckung der 
stillen Reserven bei einer Umstrukturierung deutlich reduzieren. 
Es bietet sich also voraussichtlich letztmalig in 2008 die 
Möglichkeit, durch ein "Leerschütten" der zu übertragenden 
Gesellschaft deren stille Reserven ganz oder in Teilen steuerfrei 
zu vereinnahmen. Soweit nach diesen Kapitalmaßnahmen noch 
stille Reserven zu versteuern sind, richtet sich deren Höhe nach 
dem Verkehrswertgutachten einer unabhängigen Prüfungs-
gesellschaft. Die hier anzuwendenden Bewertungsmethoden 
muss der Gesetzgeber noch nachliefern. 
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Abb. 1 Kurzfristige Möglichkeiten, sich von der Quellensteuer auf 
Dividenden zu befreien 

 
Da jetzt auch auf Dividenden von FIEs zehn Prozent Quellen-
steuern zu zahlen sind, kann es sich lohnen, nach ermäßigten 
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Quellensteuersätzen in DBAs zu suchen. Als potenzielle Holding-
standorte kommen vor allem Hongkong und Singapur in Betracht. 
Einerseits sehen die DBAs Hongkong-China und Singapur-China 
einen reduzierten Quellensteuersatz für Dividenden von lediglich 
fünf Prozent vor, andererseits erheben weder Hongkong noch 
Singapur eine Ertragsteuer auf die aus China bezogenen 
Dividenden oder eine weitere Kapitalertragsteuer bei Weiter-
ausschüttung. Dadurch wird sichergestellt, dass der steuerliche 
Vorteil aus der Reduzierung der chinesischen Quellensteuer nicht 
durch andere Steuerbelastungen im Holdingstaat zunichte 
gemacht wird. Damit erfüllen sowohl Hongkong als auch Singapur 
als Holdingstandorte alle Voraussetzungen zur Minderung der 
Quellensteuer auf Dividenden. 
 
3. Langfristige Überlegung 
Ungeachtet der Übergangsregelungen werden Ausschüttungen 
nach 2008 erzielter Gewinne quellensteuerpflichtig sein. Versäumt 
ein Unternehmen, hierauf zu reagieren, wird ab 2009 eine 
Quellensteuerbelastung entweder auf die Dividenden oder auf 
den Veräußerungsgewinn bei einer Übertragung der Anteile an 
einer chinesischen Tochtergesellschaft auf eine ausländische 
Holding (etwa Hongkong oder Singapur) unvermeidbar sein.  
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Abb. 2 Langfristige Maßnahmen durch Errichtung einer Zwischen-
holding in China 

 
Vor diesem Hintergrund erscheinen Maßnahmen zur Vermeidung 
der künftigen Quellensteuer auf Veräußerungsgewinne oder zur 
Reduktion der Quellensteuer auf Dividenden einer chinesischen 
Tochtergesellschaft sinnvoll.  
 
Da Anteilsübertragungen, bei denen die übernehmende Gesell-
schaft in China sitzt, steuerneutral sind, könnten Unternehmen 
wie folgt vorgehen: Zunächst wird eine Holdinggesellschaft in 
Hongkong oder Singapur errichtet. Im Anschluss gründet diese 
Holding eine weitere chinesische Holding als 100-prozentige 

Tochtergesellschaft. Nun ist die steuerneutrale Übertragung der 
Anteile der Zielgesellschaft an diese chinesische Zwischenholding 
möglich (bitte beachten Sie dazu Abbildung 2). Wer auch die fünf 
Prozent Quellensteuer einsparen will, sollte die Zielgesellschaft 
zuvor noch �leerschütten�. 
 
Durch die zusätzliche Einschaltung einer Holding in China ist die 
übernehmende Gesellschaft nicht mehr eine im Ausland an-
sässige Holding, sondern eine chinesische. In diesem Fall ist eine 
steuerneutrale Umstrukturierung trotz der zu erwartenden Ein-
schränkungen möglich. Die stillen Reserven der chinesischen 
Tochtergesellschaft müssen nicht aufgedeckt werden. Da 
Dividenden zwischen in China ansässigen Unternehmen nach wie 
vor von vornherein nicht der chinesischen Körperschaftsteuer 
unterliegen, führt die verlängerte Ausschüttungskette auch zu 
keinen weiteren Steuerbelastungen.  
 
Zusammenfassung 
Durch die Verschärfung der Regeln im chinesischen Um-
wandlungssteuerrecht will der chinesische Gesetzgeber ein klares 
Zeichen setzen, künftig nur in China ansässige Gesellschaften bei 
konzerninternen Umstrukturierungen steuerlich zu begünstigen. 
Diese Änderungen werden ausländische Investitionen und 
konzerninterne, grenzüberschreitende Umstrukturierungen in 
China erschweren.  
 
Für bestehende Investitionen in China muss kurzfristig eine 
Reaktion auf die Änderung der Gesetzgebung erfolgen, um für die 
Zukunft Quellensteuerbelastungen zu vermeiden. Hierfür bieten 
sich vor allem zwei Schritte an: 
 
Zunächst sollte die Übergangsregelung genutzt werden, um ohne 
Quellensteuerbelastung Altgewinne vollständig auszuschütten. 
Weiterhin ist eine Anpassung der Beteiligungsstruktur in der 
beschriebenen Weise erforderlich, um die künftige Quellen-
steuerbelastung auf Dividenden zu verringern.  
 
Wenn Sie Fragen haben oder beraten werden möchten, rufen Sie 
uns bitte an oder schicken uns einfach eine E-Mail. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
christoph.besch@de.pwc.com 
Tel.: +49 40 6378-1377 
 
ralf.kohlhepp@de.pwc.com 
Tel.: +49 40 6378-1383 
 
jun.shi@de.pwc.com 
Tel.: +49 40 6378-1204 
 
 
 

mailto:christoph.besch@de.pwc.com
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mailto:jun.shi@de.pwc.com
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Körperschaftsteuer bei Haupt- und 
Zweigniederlassungen 
 
Das chinesische Körperschaftsteuerrecht hat die Besteuerung 
von Haupt- und Zweigniederlassungen ins Visier genommen. 
Was sich grundsätzlich ändert, erfahren Sie im Text Neue 
Regelungen für Repräsentanzen auf der Seite 23. In diesem 
Beitrag untersuchen die Autoren einen speziellen Effekt der 
neuen Vorgaben: die Abgabe gesonderter Erklärungen. � Die 
Auswirkungen des neuen Gesetzes auf Unternehmen aus dem 
Bereich Hochtechnologie und neuer Technologie untersucht der 
Beitrag: Förderung von Hoch- und Neutechnologieunternehmen, 
auf Seite 20. 
 
Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden des neuen Körperschaft-
steuerrechts im März 2007 äußerten sich vor allem die Lokal-
regierungen der Provinzen im Landesinneren kritisch zu dem im 
neuen Recht enthaltenen Prinzip der kombinierten Steuer-
erklärung auf Ebene der Hauptniederlassung. Sie befürchteten, 
den Finanzbehörden im Landesinneren entstünden aus der 
ungleichen Verteilung der Hauptniederlassungen erhebliche 
Steuermindereinnahmen. Diese Furcht ist nicht unbegründet: Die 
meisten Hauptniederlassungen sind steuerlich in den Städten an 
der Ostküste registriert.  
 
Seit Inkrafttreten des neuen Rechts am 1. Januar 2008 haben die 
Behörden zwei ergänzende Erlasse zum Thema veröffentlicht. 
Ein erklärtes Ziel des Gesetzgebers war hierbei, die zuvor 
beschriebenen Bedenken wenigstens teilweise auszuräumen.  
 
Der am 9. Januar veröffentliche Erlass 44 (Circular Guoshuihan 
[2008] No. 44) sowie der am 15. Januar veröffentliche Erlass 10 
(Circular Caiyu [2008] No. 10) nennen Details zu der neuen 
Erklärungssystematik. Nach beiden Anordnungen dient das 
Prinzip der kombinierten Anmeldung in der Hauptniederlassung 
hauptsächlich dazu, Körperschaftsteuer einheitlich zu ermitteln. 
Seine Absicht ist es ausdrücklich nicht, die Steuereinnahmen aus 
den Provinzen in die Regionen der Hauptniederlassungen zu 
verschieben. 
 
Das neue System sieht vor, Gewinne und Verluste der Haupt-
niederlassung sowie aller Zweigniederlassungen zunächst 
zusammenzufassen, um auf dieser Basis das gesamte zu 
versteuernde Einkommen des Unternehmens zu ermitteln. 
Daraus ergibt sich die Körperschaftsteuerschuld (KSt.-Schuld). 
Diese Methode soll sowohl für die Steuervoranmeldungen als 
auch im Rahmen der Jahressteuererklärung angewandt werden. 
 
Unterjährige Steuervoranmeldungen 
Die Aufteilung der KSt.-Schuld zwischen Haupt- und Zweig-
niederlassungen für die unterjährigen Steuervoranmeldungen 
geschieht jetzt in zwei Etappen: 
 

In diesem Beitrag erfahren Sie � 
● wie sich zwei neue Erlasse zur Körperschaftsteuer auf die 

Besteuerung von Haupt- und Zweigniederlassungen auswirken. 
● nach welchem Schlüssel die Steuern zwischen Haupt- und Zweig-

niederlassung auf der einen und den Finanzbehörden auf der 
anderen Seite aufgeteilt werden. 

● welche offenen Fragen dringend beantwortet werden müssen. 

 
Zunächst wird die gesamte KSt.-Schuld zwischen der Haupt- und 
allen relevanten Zweigniederlassungen im Verhältnis 50 zu 50 
aufgeteilt. 
 

Steuerpflichtiger Hauptniederlassung Zweig-
niederlassung(en) 

Anteil an gesamter KSt. 50% 50%

Tab. 1 Aufteilung der KSt. zwischen Haupt- und Zweigniederlassung 
 
Im nächsten Schritt wird der Anteil der Zweigniederlassungen 
(50 Prozent) unter Zuhilfenahme dreier Parameter weiter auf-
geteilt: Bruttoumsatz, Lohnkosten und Vermögenswert der 
jeweiligen Niederlassung. Aus diesen drei Parametern lässt sich 
ein individueller Verhältniswert (Allocation Ratio) für jede Zweig-
niederlassung berechnen. 
 

Körperschaftsteuer je Zweigniederlassung 
 
auf regionaler Ebene zu bezahlende KSt. durch Zweigniederlassung 

= 
50% der gesamten 

KSt. des 
Unternehmens 

x niederlassungsspezifischer 
Verhältniswert 

 
wobei 
 
niederlassungsspezifischer Verhältniswert 

Bruttoumsatz der Zweigniederlassung 
=

Bruttoumsatz aller Zweigniederlassungen 
x 0,35

gesamte Lohnkosten der Zweigniederlassung 
+

gesamte Lohnkosten aller Zweigniederlassungen 
x 0,35

Gesamtvermögenswert der Zweigniederlassung 
+

Gesamtvermögenswert aller Zweigniederlassungen
x 0,30

 

 
Die errechneten Beträge zahlen die einzelnen Zweig- und die 
Hauptniederlassung an die jeweils zuständigen Steuerbehörden 
oder Finanzämter. 
 
Die Interessen der jeweils beteiligten Finanzbehörden kann der 
Steuerpflichtige besser nachvollziehen, wenn er weiß, wie die 
Steuern zwischen der Zentralregierung und den jeweiligen 
Regionalregierungen verteilt werden � also am Standort der 
Haupt- und an den Standorten der Zweigniederlassungen. 
Tabelle 2 spiegelt die Verteilung an die Regierungen wider. 
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Steuerpflichtiger 
Haupt-
nieder-
lassung 

Haupt-
nieder-
lassung 

Zweig-
nieder-
lassung 

Anteil an gesamten KSt.-Einnahmen 25% (A) 25% (B) 50% (C) 

Steuereinnahmen 
aufseiten der 
Zentralregierung (A) x 60% (B) x 60% (C) x 60%

Steuereinnahmen 
aufseiten der lokalen 
Regierungen (A) x 40% � (C) x 40%

Aufteilung 
zwischen 
Zentral-
regierung 
und lokalen 
Regierungen 

Zahlung, die später 
an die lokalen 
Regierungen weiter-
verteilt wird � (B) x 40% � 

Tab. 2 Verteilung der Steuergelder an die Regierungen 
 
KSt.-Erklärung und Konsolidierung 
Die �konsolidierte� jährliche KSt.-Erklärung muss nur die Haupt-
niederlassung erstellen. Eventuelle Steuernachzahlungen und  
-erstattungen sind darin zu verrechnen. Diese jährliche Erklärung 
bezieht sich auf das gesamte Unternehmen und wird nicht für 
jede Niederlassung durchgeführt. 
 

Konsolidierung der Steuererklärung 
 
�Konsolidiert� bedeutet: für das gesamte Unternehmen einschließlich 
bestimmter Zweigniederlassungen. Andere rechtlich selbstständige 
Gesellschaften werden ausdrücklich nicht einbezogen. 

 

Steuerpflichtiger 
Haupt-
nieder-
lassung 

Haupt-
nieder-
lassung 

Zweig-
nieder-
lassung 

Anteil gesamte KSt.-Steuerschuld 
(Refund) 100% (D) � � 

Steuereinnahmen 
aufseiten der 
Zentralregierung (D) x 60% � � 

Steuereinnahmen 
aufseiten der lokalen 
Regierungen  � � 

Aufteilung 
zwischen 
Zentral-
regierung 
und lokalen 
Regierungen 

Zahlung, die später 
an die lokalen 
Regierungen weiter-
verteilt wird (D) x 40% � � 

Tab. 3 Konsolidierte jährliche Steuererklärung 
 
Der Anteil der Steuerlast, der auf jede einzelne Niederlassung 
entfällt, wird bestimmt mithilfe der drei Parameter Bruttoumsatz, 
Lohnkosten und Vermögenswert der jeweiligen Niederlassung. Im 
Moment ist noch nicht abzusehen, ob es notwendig sein wird, für 
jede Niederlassung testierte Abschlüsse einzeln vorzuweisen. 
Sollte das der Fall sein, würden den Steuerpflichtigen dadurch 
höhere Kosten und zusätzlicher Verwaltungsaufwand entstehen. 
 

Erlass 10 
Circular Caiyu [2008] No. 10 definiert die zu dem beschriebenen 
Verteilungsverfahren zugelassenen Zweigniederlassungen 
(Participating Branch) grundsätzlich als Niederlassungen mit 
wesentlichen betrieblichen Funktionen (�1st tier branch�). Das 
Ergebnis von Niederlassungen, die diese Voraussetzungen nicht 
erfüllen (�2nd tier branches�), soll bei der Verteilungsberechnung 
mit in die entsprechende 1st-tier-Niederlassungen einberechnet 
werden. Der Erlass stellt klar: Unternehmen mit geringem Gewinn 
(sogenannte �Small and Thin-profit Enterprises�) sowie aus-
ländische Niederlassungen sind nicht zu berücksichtigen.  
 
Vorläufige Steuererklärungen 
Erlass 44, der vor Erlass 10 veröffentlicht wurde, sieht neben der 
jährlichen KSt.-Erklärung auch monatliche oder vierteljährlich vor-
läufige Steueranmeldungen vor. Einzelheiten zu den geforderten 
Angaben dieser Steueranmeldungen von steuerpflichtigen Unter-
nehmen, die Haupt- und Zweigniederlassungen in verschiedenen 
Provinzen betreiben und somit unter die Vorschriften des Er-
lasses 10 fallen, sind bereits festgelegt und veröffentlicht worden. 
Unklar bleibt jedoch, welche Maßstäbe zur Festlegung der 
Häufigkeit von vorläufigen Steueranmeldungen herangezogen 
werden 
 
Weitere Bestimmungen zu KSt.-Erklärungen 
Zu den Auswirkungen des Erlasses 17 (Circular Guoshuifa [2008] 
No. 17) auf Technologieunternehmen beachten Sie bitte den 
Beitrag Förderung von Hoch- und Neutechnologieunternehmen 
auf Seite 20.  
 
Eine weitere Neuregelung nach Erlass 17 bestimmt: Genau 
gekennzeichnete Unternehmen, die bislang monatliche Steuer-
voranmeldungen abzugeben hatten, müssen diese zukünftig nur 
noch quartalsweise abgeben. Diese Vereinfachung gilt unter 
anderem auch für nicht produzierende Betriebe und chinesische 
Unternehmen innerhalb des Bezirks Schanghai-Pudong. 
 
Auswirkungen des neuen Systems 
Für die meisten chinesischen Firmen wird das neue System keine 
Auswirkungen haben, da die Abschlüsse unter dem alten Recht 
für die einzelnen Niederlassungen getrennt voneinander aus-
gewiesen werden mussten. Diese Unternehmen haben deshalb 
die Steuern ihrer Niederlassungen zumeist auch lokal berechnet 
und abgeführt. 
 
Dagegen ergeben sich für ausländisch investierte Unternehmen 
(Foreign Invested Enterprises, FIEs) zusätzliche administrative 
Aufwendungen. Zwar wirkt sich das neue System nicht auf die 
steuerliche Gesamtbelastung der FIEs aus, erhöht aber den 
Bearbeitungsaufwand, da viele FIEs zahlreiche Niederlassungen 
in verschiedenen Provinzen haben. Der Mehraufwand ergibt sich 
insbesondere daraus, dass für die Zuordnung des steuerlichen 
Ergebnisses eigene Kostenstellen für die relevanten Zweignieder-
lassungen einzurichten sind. Dieser Mehraufwand wäre sogar 
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noch höher, wenn die Zweigniederlassungen dazu verpflichtet 
würden, von einer quartalsmäßigen auf eine monatliche Steuer-
voranmeldung umzustellen. 
 
Eine Herausforderung, die in keinem Erlass steht, für FIEs aber 
geradezu existenziell ist, besteht darin, zu den einzelnen Steuer-
behörden der jeweiligen Provinzen einen guten Kontakt auf-
zubauen und eine Plattform zu etablieren, die eine offene 
Kommunikation möglich macht. Bisher konnten sich die meisten 
FIEs darauf beschränken, die Beziehungen zu den Steuer-
behörden zu pflegen, die für den Hauptsitz zuständig sind. 
 
In manchen Regionen ließen die Lokalregierungen FIEs aufgrund 
der Höhe ihrer Körperschaftsteuern gewisse finanzielle Sub-
ventionen oder andere Vorteile zukommen (Financial Subsidies). 
Mit Blick auf das neue System ist es fraglich, ob die Lokal-
regierungen weiter gewillt sind, den Niederlassungen monetäre 
oder anderweitige Vorteile zukommen zu lassen. Solche 
Begünstigungen könnten also in Zukunft nur eingeschränkt 
gewährt werden, was wiederum einen finanziellen Nachteil für 
das gesamte FIE nach sich ziehen würde. 
 
Offene Fragen 
In der Theorie soll das Prinzip der kombinierten Steuererklärung 
auf Ebene der Hauptniederlassung ermöglichen, Gewinne und 
Verluste von Haupt- und Zweigniederlassungen gegeneinander 
aufzurechnen. Die im Erlass 10 geforderte getrennte Ausweisung 
des zu versteuernden Einkommens (von Niederlassungen in 
Regionen mit einem anderen Steuersatz) wirft allerdings Fragen 
auf, die rasch geklärt werden sollten.  
 
Wegen der teils widersprüchlichen Regelungen ist zum Beispiel 
fraglich, ob dauerhaft an der oben beschriebenen Aufteilung 
zwischen Haupt- und Zweigniederlassung festgehalten wird. 
Offen bleibt weiterhin, ob und inwieweit Gewinne und Verluste der 
Haupt- und der Zweigniederlassungen zusammengefasst und 
gegeneinander aufgerechnet werden können, um die Gesamt-
steuerbelastung zu ermitteln. Ebenso ist bislang unklar, ob die 
getrennte Ausweisung nur für die jährliche oder sowohl für die 
vorläufigen als auch für die jährliche Steuererklärung benötigt 
wird. 
 
Nach Erlass 10 sind mögliche Aufschläge und Strafzuschläge der 
Niederlassung zuzurechnen, der sie auferlegt worden sind. Diese 
Mehreinnahmen werden dann im gewohnten Verhältnis 60 zu 40 
zwischen Zentralregierung und Lokalregierung aufgeteilt. Dabei 
wird nicht nach dem vorgestellten Verteilungsschlüssel zwischen 
Haupt- und Zweigniederlassung verfahren. Dennoch ist es unklar, 
wie mit Steuernachzahlungen infolge einer steuerlichen Betriebs-
prüfung oder von Anpassungen der Verrechnungspreise 
verfahren werden soll. 
 

Wenn Sie Ihre Optionen klären oder zum Thema beraten werden 
möchten, rufen Sie uns bitte an oder schicken uns einfach eine  
E-Mail. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner vor Ort 
claus.schuermann@cn.pwc.com 
Tel.: +86 21 2323-2772 
 
ralph.dreher@cn.pwc.com 
Tel.: +86 21 2323-2723 
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In wörtlicher Übersetzung: 
 
�Das Strategem der entzweiten 
Feinde.� 
 
Zum eigenen Vorteil und um mehr 
Macht zu bekommen, unter Bündnis-
genossen Zwietracht säen � zum 
Beispiel zwischen Joint-Venture-
Partnern. In Europa als �Diviser pour 
régner� Ludwig XI., König von 
Frankreich, zugeschrieben. 

[fan jian ji] 
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Förderung von Hoch- und Neu-
technologieunternehmen 
 
Eine der attraktivsten Steuervergünstigungen des neuen 
chinesischen Körperschaftsteuerrechts gilt Hoch- und Neutechno-
logieunternehmen, die der Staat für besonders förderungswürdig 
hält. Sie sind berechtigt, einen privilegierten Körperschaftsteuer-
satz von 15 statt der üblichen 25 Prozent in Anspruch zu nehmen. 
Welche weiteren Vergünstigungen China solchen Unternehmen 
einräumt und welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen, um 
als Hoch- und Neutechnologieunternehmen anerkannt zu werden, 
das lesen Sie im folgenden Beitrag.  
 
Hoch- und Neutechnologieunternehmen (High/New Tech 
Enterprises, HNTE), die in den fünf Sonderwirtschaftszonen 
(Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen und Hainan) oder im 
Schanghaier Stadtbezirk Pudong (New Area of Pudong) ab dem 
1. Januar 2008 neu gegründet werden, gewährt China zusätzlich 
�2+3-Steuerferien�.  In den ersten zwei Jahren wird ein Steuersatz 
von null Prozent angewandt, in den darauf folgenden drei Jahren 
der halbe reguläre Steuersatz, also 12,5 Prozent, und ab dem 
sechsten Jahr ein Steuersatz von 15 Prozent. Voraussetzung: 
Das Unternehmen kann sich erneut als HNTE qualifizieren, denn 
eine einmal gewährte Anerkennung gilt nur für jeweils drei Jahre.  
 
Die neue 2+3-Regelung im neuen Körperschaftsteuerrecht 
(Corporate Income Tax Law, CIT Law) gilt im Gegensatz zur 
bisherigen 2+3-Regelung nicht erst ab dem ersten Gewinnjahr, 
sondern bereits ab dem Jahr, in dem erstmalig Einkünfte erzielt 
werden. Darüber hinaus stellt der Erlass Nr. 40 klar: Nur auf das 
Einkommen, das innerhalb der �5+1�-Zonen (sprich: die fünf 
Sonderwirtschaftszonen plus Pudong) erzielt wird, werden 2+3-
Steuerferien eingeräumt. Diese Regelung führt dazu, dass Unter-
nehmen ihren Gewinn inner- und außerhalb der 5+1-Zonen 
separat ermitteln müssen, da sonst eine Steuervergünstigung 
insgesamt untersagt wird. 
 
Die Durchführungsverordnung zum CIT Law (die Detailed 
Implementation Rules, DIR), die im Dezember 2007 veröffentlicht 
wurden, enthielten lediglich die Basiskriterien und Informationen 
darüber, wann ein Unternehmen als HNTE qualifiziert werden 
kann. Die Details sollten das Ministerium für Wissenschaft und 
Technologie, das Finanzministerium und die Staatsverwaltung für 
Steuern ausführen. 
 
Im April 2008 nun erging � nach Genehmigung durch die Staats-
kanzlei � der gemeinsame Erlass Guokefahuo (2008) Nr. 172 
(Erlass Nr. 172) der drei genannten Ministerien. Er hat die 
Verwaltungsanweisungen zur Anerkennung von Hoch- und Neu-
technologieunternehmen (im Folgenden: �Anweisungen�) zum 
Inhalt sowie den Katalog der vom Staat besonders geförderten 
Hoch- und Neutechnologiebereiche (im Folgenden: �Katalog�). 
Der Erlass trat rückwirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft. 
 

In diesem Beitrag erfahren Sie � 
● welche Steuervorteile das neue chinesische Körperschaftsteuer-

recht Unternehmen der Hoch- und Neutechnologie einräumt. 
● was Unternehmen tun müssen, um die Steuerprivilegien zu 

erlangen. 
● welche Details des Genehmigungsverfahrens noch zu klären sind. 

 
Die Anweisungen behandeln hauptsächlich drei Themen: 
● die Zuweisung von Rechten und Kompetenzen zwischen den 

drei Ministerien 
● die ausführlichen Kriterien zur Anerkennung als qualifiziertes 

HNTE und deren Antragsvoraussetzungen  
● Strafklauseln bei Entzug des Status als HNTE durch die 

zuständigen Behörden 
 
Die folgenden Abschnitte informieren Sie darüber, welche hohen 
Hürden Unternehmen nehmen müssen, die sich als HNTE 
qualifizieren wollen:  
 
Zunächst muss das Unternehmen, das den Status beantragt, seit 
mindestens einem Jahr in China ansässig sein. Es kann nach 
chinesischem oder nach ausländischem Recht gegründet sein, 
die tatsächliche Geschäftsleitung aber muss in China sitzen. Zu-
sätzlich muss es die sechs folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
 
1. Das Unternehmen hat das Recht am geistigen Eigentum seiner 

Kerntechnologie.  
● Das Unternehmen hat das geistige Eigentum an der Kern-

technologie in den letzten drei Jahren durch eigene 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, durch Übertragung 
beziehungsweise Kauf, Schenkung, Verschmelzung oder auf 
andere Art erworben.  

● Oder: Das Unternehmen hat sich das ausschließliche 
Nutzungsrecht der betreffenden Technologie für mindestens 
fünf Jahre gesichert.  

● Und das geistige Eigentum an der betreffenden Technologie 
steht im Zusammenhang mit den Hauptprodukten oder den 
Hauptdienstleistungen des Unternehmens. 

 
Im Moment ist noch unklar, welche geografische Dimension dem 
�ausschließlichen Nutzungsrecht� beigemessen wird: Soll es 
weltweit gelten oder nur für China? Diese Frage werden die 
chinesischen Behörden sicher noch beantworten. 
 
2. Die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens fallen 

unter mindestens einen der acht Geschäftsbereiche des 
Katalogs, die Sie in Tabelle 1 sehen: 

Die Geschäftsbereiche spezifiziert der Katalog im Einzelnen sehr 
genau: Er nennt 51 Typen und 218 Gegenstände. 
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vom Staat geförderte Geschäftsbereiche 

A elektronische Informationstechnologie 

B Biotechnologie und Medizintechnik 

C Luft- und Raumfahrttechnologie 

D Technologie über neue Materialien 

E Hochtechnologiedienstleistungen 

F Technologie über erneuerbare Energien und Energieeinsparung 

G Rohstoff- und Umwelttechnologie 

H Umwandlung von traditionellen Bereichen durch Hoch- und Neu-
technologie 

Tab. 1 Die acht vom Staat geförderten Geschäftsbereiche 
 
3. Der Anteil der Mitarbeiter im Wissenschafts- und Technologie-

bereich an der Belegschaft ist sehr hoch.  
Der Anteil der qualifizierten wissenschaftlichen und technischen 
Mitarbeiter mit Universitätsabschluss oder einer höheren 
Qualifikation beträgt mindestens 30 Prozent der gesamten 
Belegschaft des Unternehmens. Davon müssen wiederum 
mindestens zehn Prozent (bezogen auf die gesamte Belegschaft) 
in der Forschung und Entwicklung (F&E)  tätig sein. Nach dem 
vorläufigen Entwurf der Bewertungsrichtlinien (Details dazu finden 
Sie unter Punkt 6) zählen zum Personal für Wissenschaft und 
Technologie und für F&E auch Mitarbeiter, die im Management 
für diesen Bereich zuständig sind oder die unterstützend als 
Assistenten oder in der Recherche arbeiten. Achtung: Teilzeit-
kräfte und befristet Beschäftigte zählen nach dem derzeitigen 
Stand der Bewertungsrichtlinien nicht dazu. 
 
4. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben nehmen einen 

beträchtlichen Teil des Gesamtumsatzes ein: 
Ausgaben für F&E der letzten drei Jahre müssen einen 
bestimmten prozentualen Anteil des Gesamtumsatzes der 
Geschäftstätigkeiten in China ausmachen. Die Details entnehmen 
Sie Tabelle 2: 
 

Gesamtumsatz des vorangegangenen Jahres 

Mindestanteil 
der F&E-

Ausgaben am 
Gesamtumsatz 

unter 50 Mio. Renminbi unter 4,687 Mio. Euro 6%

50 bis 200 Mio. Renminbi 4,687 bis 18,694 Mio. Euro 4%

über 200 Mio. Renminbi über 18,694 Mio. Euro 3%

Tab. 2 Ausgaben F&E im Verhältnis zum Gesamtumsatz  
(Stand: 25. Juni 2008) 

 
Zugleich sollen die Ausgaben für F&E, die in China getätigt 
werden, mindestens 60 Prozent der gesamten Ausgaben für F&E 
des Unternehmens ausmachen. Der vorläufige Entwurf der 
Bewertungsrichtlinien fasst darunter neben eigenen Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten auch Ausgaben für ausgelagerte 
F&E. Voraussetzung: Sie werden ebenfalls in China durchgeführt. 
Zurzeit ist bei der Umsatzhöhe keine Deckelung vorgesehen, so-

dass Unternehmen mit Umsätzen, die über 200 Millionen Renminbi 
liegen, verhältnismäßig große Schwierigkeiten haben werden, 
sich als HNTE zu qualifizieren. 
 
5. Hoch- und Neutechnologieprodukte oder -dienstleistungen sind 

die wichtigste Einnahmequelle des Unternehmens. 
Die Einkünfte hieraus machen mindestens 60 Prozent des 
jährlichen Gesamtumsatzes des Unternehmens aus. Hierunter 
fallen beispielsweise auch Einkünfte aus Technologietransfers, 
technischen Dienstleistungen oder aus Forschungsarbeiten für 
fremde Dritte. 
 
6. Das Unternehmen erfüllt die Arbeitsrichtlinien für die Bewertung 

von HNTEs (�Bewertungsrichtlinien�). 
Diese Vorgaben betreffen:  
● die Beurteilung des F&E-Managements 
● das Potenzial für die Verwertung der F&E-Ergebnisse 
● die Anzahl der Rechte am geistigen Eigentum 
● das Umsatzwachstum und  
● die Bilanzsumme  
 
Die Bewertungsrichtlinien sind allerdings noch nicht erlassen. 
Bislang liegt lediglich ein Entwurf vor. Er enthält Definitionen, die 
acht Kostenarten als Aufwendungen für F&E anerkennen, wenn 
sie im direkten Zusammenhang damit stehen. � Die Kostenarten 
stellt Ihnen die folgende Auflistung vor: 
● Löhne und Gehälter plus Sozialabgaben für das Personal, das 

im Bereich F&E eingesetzt wird, wozu auch das Sicherheits-
personal sowie die Bibliotheks- und Computerraumaufsicht 
zählen 

● direkte F&E-Aufwendungen wie Laborausstattung, Versuchs-
material, Mieten für Anlagevermögen, die für F&E genutzt 
werden 

● Abschreibungen auf materielle Wirtschaftsgüter wie beispiels-
weise Gebäude, Maschinen und Ausstattungen, einschließlich 
Instandhaltungskosten 

● Ausgaben für Design 
● Ausgaben für Tests 
● Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
● andere Ausgaben, wie die für die Weiterbildung des Personals 

für F&E, Beratungsgebühren, für relevantes Büromaterial und 
Versicherungsprämien für F&E 

● Ausgaben für ausgelagerte F&E 
 
Um seine F&E-Aufwendungen qualifiziert nachzuweisen, ist ein 
Unternehmen verpflichtet, separate F&E-Konten zu führen und 
die entsprechenden Aufwendungen und Erträge nur über diese 
Konten zu buchen. 
 
Der Entwurf zu den Bewertungsrichtlinien sieht außerdem ein 
100-Punkte-System vor, das die Fähigkeit eines Unternehmens 
bewerten soll, Innovationen hervorzubringen oder innovative 
Lösungen zu finden. Es beruht auf vier Parametern und wird 
eingesetzt, wenn feststeht, dass der Antragsteller das Urheber-
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recht an der Technologie hat. Die Punkte sollen anhand folgender 
vier Parameter verteilt werden:  
● maximal 30 Punkte für das Innehaben des geistigen Eigentums 

an der Kerntechnologie 
● maximal 30 Punkte für die Fähigkeit zur Umsetzung des F&E-

Ergebnisses 
● maximal 20 Punkte für die Qualität des F&E-Managements und  
● maximal 20 Punkte für das Wachsen des Kapitals und des 

Umsatzes 
 
In welcher Höhe Punkte vergeben werden, richtet sich nach der 
Anzahl der Lizenzen, der verwerteten Ergebnisse und nach dem 
Organisationsgrad. Erreicht das Unternehmen anhand der oben 
beschriebenen Parameter mindestens 70 Punkte, wird es als 
innovativ und förderungswürdig anerkannt. 
 
Registrierung und Antrag 
Den Verwaltungsanweisungen nach muss sich ein Unternehmen, 
das sich qualifizieren will, auf der Website zur Bewertung als 
HNTE registrieren und zunächst im Wege der Selbstprüfung 
nachvollziehen, ob es die oben umschriebenen Kriterien erfüllt. 
Fällt die Selbstprüfung positiv aus, kann das Unternehmen einen 
schriftlichen Antrag mit allen erforderlichen Dokumenten bei den 
lokalen Bewertungsbehörden einreichen. Eine Bewertungs-
behörde setzt sich zusammen aus Beamten der lokalen Nieder-
lassungen des Wissenschafts- und Technologieministeriums (mit 
technischen Expertenverbänden) sowie des Finanzministeriums 
und der Steuerbehörden auf Provinz- und vergleichbarer Ebene. 
Sind die Dokumente geprüft, veröffentlicht die Behörde den 
Namen des anzuerkennenden HNTE auf ihrer Website. Gibt es 
innerhalb von 15 Arbeitstagen dagegen keinen Einwand, liegen 
die Voraussetzungen für die Genehmigung vor. 
 
Nach der Genehmigung durch die Bewertungsbehörde wird dem 
Unternehmen ein Zertifikat zur Anerkennung als HNTE verliehen, 
das für einen Zeitraum von drei Jahren ab Ausstellungsdatum 
gültig ist. Die Namen der qualifizierten HNTEs werden auf der 
Website der Bewertungsbehörde veröffentlicht. Ein Unternehmen, 
das einmal als HNTE anerkannt wurde, muss einen erneuten 
Antrag auf Anerkennung des erlangten Status für weitere drei 
Jahre stellen, und zwar innerhalb von drei Monaten vor Ablauf 
des Gültigkeitsdatums des Zertifikats. Wird die Anerkennung des 
Status nicht wieder erteilt, entfällt die Steuervergünstigung ab 
dem Jahr der Versagung. Unangenehme Nebenwirkung: 
Während der Anwendung der 2+3-Steuerferien gegebenenfalls 
verbleibende Steuerferien können auch nach einem erneuten 
Antrag mit positivem Bescheid nicht mehr genutzt werden. 
 
Faktor Zeit 
Betroffene Unternehmen können mit der Antragstellung noch 
nicht beginnen, bevor die Bewertungsrichtlinien erlassen worden 
sind und das Genehmigungs- und Überwachungssystem von den 
zuständigen Provinzbehörden umgesetzt wurde. Dennoch sind 
nach Kenntnis der Autoren manche lokalen Behörden bereits so 

weit, etwa die Behörden des Suzhou-Industrieparks, die vor-
läufige Bewertungsrichtlinien erlassen haben und eine Webseite 
einrichten ließen, um die Anträge bereits existierender HNTEs 
bearbeiten zu können. 
 
Bewertung und Ausblick 
Positiv zu bewerten sind sicher die Erweiterung der Anforderung 
an geistiges Eigentum und die Beschränkung des exklusiven 
Nutzungsrechts auf fünf Jahre. Im Interesse der meisten China-
Investoren ist sicher auch eine weitere Veränderung: Mussten 
nach den Verwaltungsanweisungen noch 60 Prozent des Um-
satzes unmittelbar auf die F&E-Tätigkeiten zurückzuführen sein, 
müssen nun lediglich 60 Prozent des Umsatzes aus dem Verkauf 
von Produkten oder aus den Vergütungen für Dienstleistungen im 
Hoch- und Neutechnologiebereich stammen. Um beurteilen zu 
können, ob die HNTE-Förderung im Einzelfall anwendbar ist, 
müssen die Klarstellungen seitens der Behörden abgewartet 
werden. 
 
Bedarf an Verbesserung besteht unübersehbar. Beispielsweise in 
der Frage, wie die Behörden den Antragsprozess überwachen 
und die Genehmigung erteilen werden. Das sollten Chinas 
Gesetzgeber eindeutig regeln. Den Anforderungen des Katalogs 
täte auch eine weitere Vereinheitlichung gut. Zu klären bleibt 
weiter, nach welcher Methode technische Expertenverbände die 
technischen Qualifikationen überprüfen werden. Offen ist auch, 
ob ein qualifiziertes HNTE verpflichtet ist, seine Ergebnisse zu 
veröffentlichen, was das Verfahren mit Sicherheit ein Stück weit 
transparenter machen würde. Betroffene Unternehmen sind 
deshalb gut beraten, sich auf ein geplantes Antragsverfahren 
rechtzeitig vorzubereiten und ausreichend Zeit einzuplanen. 
 
Anhand der aufgestellten Kriterien lässt sich erkennen: China legt 
großen Wert auf fortdauernde und nachhaltige F&E-Tätigkeiten 
eines HNTE, wobei der Erwerb des originären Rechts am 
geistigen Eigentum oder die Überlassung zur Nutzung für die 
Erlangung des HNTE-Status unschädlich sind. Mit anderen 
Worten: Den Unternehmen, die lediglich aufgrund der Techno-
logie, die sie bereits verwenden, um Produkte herzustellen oder 
Dienstleistungen anzubieten, den Antrag auf den Status eines 
HNTE stellen, müssen damit rechnen, dass ihr Antrag nicht mehr 
genehmigt wird. Alles andere liefe dem Zweck des Gesetzes 
zuwider. 
 
Wie Sie sicher wissen, bestehen viele multinationale Unter-
nehmensstrukturen in China derzeit aus einer Anzahl von 
Produktionsgesellschaften, mit gegebenenfalls mehreren 
kleineren F&E-Einrichtungen in jeder Gesellschaft. Diese 
Unternehmen sollten eine Restrukturierung ihrer China-Aktivitäten 
ins Auge fassen, um in den Genuss der Steuervorteile zu 
gelangen, die China einem HNTE gewährt. 
 
Das CIT Law und die DIR enthalten auch noch andere steuerliche 
Anreize, die an Technologien anknüpfen, darunter folgende:  
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● der Abzug für sogenannten qualifizierten F&E-Aufwand zu 
150 Prozent  

● die Steuerbefreiung der Einnahmen eines (in China) an-
sässigen Unternehmens aus Technologietransfer bis zu einem 
Betrag in Höhe von fünf Millionen Renminbi und eine Steuer-
ermäßigung von 50 Prozent für den überschreitenden Teil  

● die Möglichkeit, F&E-Ausgaben zwischen verbundenen Unter-
nehmen aufzuteilen 

 
Abzuwarten und im Einzelfall zu prüfen bleibt, wie sich die 
Kriterien zur Qualifizierung als HNTE mit anderen steuerlichen 
Anreizen vertragen und mit anderen Förderungen eventuell sogar 
verknüpfen lassen.  
 
Vor diesem Hintergrund werden alle Unternehmen mit HNTE-
Ambitionen den Erlass der Bewertungsrichtlinien mit Spannung 
erwarten. Darüber hinaus wird die Praxis zeigen müssen, wie die 
einzelnen Behörden den neuen HNTE-Status in die Praxis um-
setzen werden. Über die weitere Entwicklung wird Sie Ihr 
pwc:china compass zeitnah informieren. 
 
Sie haben Fragen oder möchten beraten werden? Bitte rufen Sie 
unsere Experten an oder schicken Ihnen einfach ein E-Mail. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
claus.wp.schuermann@cn.pwc.com 
Tel.: +86 21 2323-2372  
 
chin.chin.king@de.pwc.com 
Tel.: +49 211 981-7291 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Regelungen für Repräsentanzen 
geplant 
 
Anfang März 2008 legte das zuständige Amt einen Entwurf vor, 
der die Vorschriften zur Registrierung von ausländischen 
Repräsentanzen in China und das Verfahren insgesamt 
verändern wird. Die im Moment noch geltenden Bestimmungen 
stammen aus dem Jahr 1983. Aller Voraussicht nach wird der 
Entwurf noch in diesem Sommer verabschiedet und dann die 
alten Regeln ablösen. Der Entwurf zielt im Wesentlichen darauf, 
Definitionen zu erläutern, Unklarheiten zu klären, Verfahrens-
weisen zu vereinfachen und ihre Durchsetzung zu stärken. Die 
Neuregelungen haben keine Auswirkungen auf die Besteuerung 
von Repräsentanzen. � Was auf ausländische Unternehmen 
zukommt, erfahren Sie im folgenden Beitrag. 
 

In diesem Beitrag erfahren Sie � 
● warum China die Bestimmungen für ausländische Repräsentanzen 

ändert. 
● mit welchen Änderungen ausländische Unternehmen rechnen 

müssen. 
● wie sich das neue Körperschaftsteuergesetz auf die Besteuerung 

von Repräsentanzen auswirkt. 

 
Die geplanten Neuregelungen im Überblick 
Die neuen Regularien, die das Foreign Investment Bureau der 
State Administration of Industry and Commerce mit dem State 
Council Legislative Affairs Office noch beraten muss, klären 
einige Voraussetzungen der Registrierung und Bestimmungen 
des Verfahrens bei der Gründung, dem Wechsel und der 
Deregistrierung von Repräsentanzbüros. 
 
Der Geschäftszweck der Repräsentanz soll künftig folgende 
Aktivitäten erlauben: 
● Marktforschung für Geschäftsaktivitäten des Stammhauses 

(Zentrale) 
● Produktdarstellung und Werbung für Produkte oder Dienst-

leistungen der Zentrale 
● Liaisonaktivitäten im Zusammenhang mit dem Vertrieb von 

Produkten, der Erbringung von Dienstleistungen, 
Beschaffungsaktivitäten oder Investments der Zentrale in China 

● weitere Aktivitäten, die aufgrund von internationalen 
Vereinbarungen, denen China beigetreten ist, erlaubt sind 

 
Repräsentanzen definiert der Entwurf als Zweigstelle eines aus-
ländischen Unternehmens in China, um Liaisonaktivitäten wahr-
zunehmen, die in einem Bezug stehen zum Geschäft des aus-
ländischen Unternehmens. Der Generalbevollmächtigte (Chief 
Representative) oder Bevollmächtigte (Representative) der 
Repräsentanz dürfen zukünftig Verträge für das ausländische 
Unternehmen unterzeichnen, wenn sie hierzu ermächtigt wurden. 
Ebenfalls zulässig scheint es, Dienstleistungen an verbundene 
Unternehmen der Zentrale zu erbringen.  
 

mailto:claus.wp.schuermann@cn.pwc.com
mailto:chin.chin.king@de.pwc.com
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Eine neue Voraussetzung für die Eröffnung einer chinesischen 
Repräsentanz ist: Das ausländische Unternehmen muss seit 
mindestens zwei Jahren auf dem Markt sein. Das verschärft die 
bisherigen Regeln, die nur ein Jahr verlangten, und scheint auf 
sozialversicherungsrechtliche Bedenken des Außenministeriums 
zurückzugehen. Ein entsprechender Nachweis ist dem Antrag auf 
Gründung einer Repräsentanz beizulegen. 
 
Die Verwaltung will die Repräsentanzen in Zukunft strenger 
kontrollieren, denn es gibt einen neuen Abschnitt, der sich in 
21 Klauseln mit Haftungsfragen befasst. Darunter fallen 
Tätigkeiten, die über den gesetzlich zugelassenen Tätigkeits-
bereich hinausgehen, Buchführungsunterlagen, die das Büro der 
Niederlassung nicht vorlegen kann, oder Publizitätserfordernisse, 
denen sie nicht nachkam. Danach kann die Repräsentanz belangt 
werden, wenn sie es versäumt, das Registrierungszertifikat 
sichtbar zu platzieren oder Änderungen und Eintragungen in 
Zeitungen publik zu machen. Künftig muss das ausländische 
Unternehmen der Gründungsbehörde jeglichen Wechsel seiner 
Gesellschafts- und Kapitalstruktur mitteilen sowie jede sonstige 
Änderung von Belang (etwa des Geschäftsbereichs). Unklar ist im 
Moment jedoch noch, wie diese Auflage umgesetzt werden soll. 
 
Die Finanzierung der Repräsentanz soll auch künftig aus-
schließlich durch das Stammhaus erfolgen dürfen, ein Transfer 
von Mitteln zwischen mehreren chinesischen Repräsentanzen 
bleibt verboten. 
 
Repräsentanzmitarbeiter müssen � hier bleibt alles beim Alten � 
nach wie vor durch FESCO und andere Personalagenturen ein-
gestellt werden. Denn diese Vorschrift hat das Ministerium für 
Arbeit und Soziale Sicherheit erlassen und sie fällt nicht unter die 
neuen Regelungen für Repräsentanzen.  
 
Für die Praxis sollten Unternehmen beachten: Der Entwurf geht 
davon aus, dass die Buchführung der Repräsentanz künftig in 
China erfolgt oder Unterlagen zur Buchführung auf Nachfrage 
wenigstens vorgelegt werden können. Abzuwarten bleibt, ob es in 
Zukunft noch ausreichen wird, die Buchführung weiterhin in 
Deutschland erfolgen zu lassen und bei Bedarf auf dem Postweg 
entsprechende Belege im Anforderungsfall an die Repräsentanz 
zu senden, wie das die Aufsichtsbehörden im Moment noch bei 
einigen Repräsentanzen dulden. In jedem Fall, also unabhängig 
von der Methode der Besteuerung, ist der Jahresabschluss der 
Repräsentanz künftig durch einen Abschlussprüfer zu testieren. 
 
Keine neue Besteuerung durch das neue Körperschaftsteuer-
gesetz 
Nach dem Inkrafttreten des neuen Körperschaftsteuergesetzes 
zum 1. Januar 2008 ist vor allem in den südlicheren Landesteilen 
Chinas Folgendes zu beobachten: Einige lokale Finanzämter 
wollen bislang als steuerbefreit eingestuften Repräsentanzen 
diesen Status wieder entziehen. Dabei berufen sich einige 
Finanzämter darauf, mit dem Inkrafttreten des neuen Rechts sei 

das alte Recht untergegangen � mithin also auch die nach altem 
Recht gewährten Steuervorteile hinfällig. Dazu ist festzuhalten: 
Bei der Steuerbefreiung von Repräsentanzen handelt es sich 
technisch gesehen nicht um eine Steuerbefreiung aufgrund des 
früheren, für ausländisch investierte Unternehmen geltenden 
Körperschaftsteuergesetzes. Gespräche mit der obersten Finanz-
verwaltungsbehörde State Administration of Taxation zu diesem 
Thema haben darüber hinaus bestätigt: Der Wechsel vom alten 
Steuergesetz für ausländisch investierte Unternehmen zum neuen 
vereinheitlichten Körperschaftsteuergesetz beabsichtigt keinen 
Wandel in der Besteuerung von Repräsentanzen. Betroffene 
Vertretungen sollten daher im Gespräch mit den jeweiligen 
Finanzämtern auf die Fortgeltung bisheriger Besteuerungsgrund-
sätze verweisen und bei bislang genehmigter Steuerbefreiung auf 
der Identität der Besteuerungsmethoden auch unter dem neuen 
Körperschaftsteuergesetz beharren. 
 
Welche Änderungen der derzeitige Entwurf bis zu seiner end-
gültigen Verabschiedung noch erfahren wird, bleibt abzuwarten. 
 
Wenn Sie an Details interessiert sind oder beraten werden 
möchten, rufen Sie uns bitte an oder schicken uns einfach eine  
E-Mail. 
 

Ihre Ansprechpartner vor Ort 
claus.wp.schuermann@cn.pwc.com 
Tel.: +86 21 2323-2372  
 
dirk.bongers@cn.pwc.com 
Tel.: +86 21 6533-3316 
 
 

苦
肉
計

 

 
 

In wörtlicher Übersetzung: 
 
�Das Strategem des leidenden 
Fleisches.� 
 
Ein erlittenes oder nur 
vorgespieltes Leid nutzen, um 
Mitgefühl und Vertrauen zu 
wecken, und daraus Vorteile 
ziehen. 

[ku rou ji] 

mailto:claus.wp.schuermann@cn.pwc.com
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Mergers and Acquisitions zwischen 
Europa und China: Umsetzung und 
Integration entscheiden über den Erfolg 
 
Im folgenden Beitrag stellt Ihnen Ralf Schlaepfer die Ergebnisse 
einer Umfrage zum Erfolg von Transaktionen vor, die 
PricewaterhouseCoopers kürzlich durchgeführt hat. Parallel 
erläutert Ihnen der Schweizer PwC-Autor, worauf Sie bei 
Verträgen mit chinesischen Geschäftspartnern achten sollten, und 
zwar nicht nur bei Übernahmen. � Die Redaktion Ihres 
pwc:china compass greift mit diesem Artikel einen Dauerbrenner 
der geschäftlichen Beziehungen zwischen Europa und China auf, 
der bereits Gegenstand eines Beitrag in der Herbstausgabe 2007 
war und die Identifikation lohnender Übernahmeziele in China 
untersuchte. 
 
Transaktionen lassen die Herzen vieler Unternehmer höher 
schlagen. In diesem Bereich werden nach außen weit sichtbare 
Wegmarken in der Geschichte einer Firma in die Erde gerammt. 
Pate für internationale Transaktionen sind oft Visionen der lang-
fristigen Entwicklung des Unternehmens. Dabei sind die Ziele 
einer Akquisition je nach Strategie des Unternehmens durchaus 
unterschiedlich. Im Vordergrund stehen nicht immer nur Wett-
bewerbsvorteile oder schiere Größe. Die Performance soll 
verbessert, der Shareholder Value erhöht werden. Eben diese 
Ziele verfehlen im Endeffekt aber mehr als die Hälfte aller Trans-
aktionen, und zwar völlig unabhängig davon, auf welchem Erdteil 
die Beteiligten agieren. Ob eine Übernahme oder eine Fusion 
wirklich erfolgreich war, zeigt sich darin, ob das Unternehmen den 
maximalen Wert aus der Transaktion herausholen kann. Dieser 
Wert ist nicht das zwangsläufige Resultat eines genialen Kauf-
vertrags, sondern muss systematisch im Tagesgeschäft erarbeitet 
werden.  
 
Alle Aktivitäten rund um Mergers and Acquisitions (M&A) sind 
Prozesse. Eine Unternehmenstransaktion bis zur Unterschrift zu 
bringen kostet viel Zeit und bindet Managementkapazitäten. 
Wenn der Deal unter Dach und Fach ist, atmen alle an der Trans-
aktion Beteiligten auf. Doch dann fängt die eigentliche Arbeit erst 
an: Vom Erfolg der Integration hängt es ab, ob das Unternehmen 
das Wertpotenzial der Transaktion ausschöpfen kann. 
Entscheidend dafür ist, die Kulturen der Unternehmen selbst zu 
verstehen, aber auch die Kultur, in die sie eingebettet sind.  
 
Die Tücken einer Transaktion liegen in ihrer Umsetzung 
Veränderungsmanagement braucht Zeit, vor allem im Umfeld von 
M&A-Aktivitäten. Denn eine Transaktion erhöht die ohnehin schon 
starke Arbeitsbelastung des Managements zusätzlich erheblich. 
Die Planung eines Deals, die Verhandlungen, der Vertragsab-
schluss und die Überwachung der Integration binden Kapazitäten. 
Einem Balanceakt gleich muss die Führungsspitze ihr Zeitbudget 
ständig mit Blick auf das Tagesgeschäft und das Übernahme-
projekt austarieren. 

In diesem Beitrag erfahren Sie � 
● wie unterschiedlich Chinesen und Europäer an die verschiedenen 

Phasen einer Transaktion herangehen. 
● welche Kriterien Unternehmen nannten, als sie nach dem Erfolg 

einer Transaktion befragt wurden. 
● wodurch europäische Unternehmen den Erfolg einer Transaktion 

mit chinesischen Vertragspartnern unterstützen können. 

 
Das Zeitfenster für positive Veränderungen ist sehr eng. Nach 
aller Erfahrung entscheiden die ersten 100 Tage nach Vertrags-
abschluss über den Erfolg einer Integration. Während der ersten 
drei Monate sind die Mitarbeiter offen für neue Denkweisen und 
Arbeitsmethoden. In der Hektik des Übernahme- oder Fusions-
prozesses werden jedoch der Faktor Mensch und die unter-
schiedlichen Kulturen der Unternehmen häufig vernachlässigt. 
Verunsicherung und mangelnde Motivation machen den Wert-
zuwachs, den die Transaktion eigentlich bringen könnte, teilweise 
zunichte.  
 
Die Ergebnisse der Umfrage 
In krassem Widerspruch zu diesen Erkenntnissen stehen 
Antworten, die PricewaterhouseCoopers in einer Studie kürzlich 
erhielt. Befragt nach dem Erfolg von Transaktionen gaben 
70 Prozent der Teilnehmer an, das Interesse der Führungskräfte 
sei während der Integrationsphase gering oder überhaupt nicht 
vorhanden gewesen. Auf eine einfache Formel gebracht lautet 
das Resümee: Die Aufmerksamkeit des Managements verläuft 
über die verschiedenen Phasen einer Transaktion umgekehrt 
proportional zu dem Aufwand, der während dieser Phasen anfällt. 
Die Integrationsphase ist zweifelsohne die aufwendigste, 
besonders wenn die Unternehmen in verschiedenen Kulturen 
verankert sind.  
 
Eindrucksvoll belegt die Umfrage auch die Bedeutung einer früh-
zeitigen Planung der Post Deal Integration. Immerhin zwei Drittel 
der befragten Unternehmen haben sich schon vor dem Closing 
Gedanken über die Integration gemacht. Und der Erfolg gibt ihnen 
recht: Ihre Quote bei der Erreichung des Ziels der Transaktion liegt 
deutlich höher als die Trefferquote der Firmen, die sich erst nach 
Abschluss des Vertrags mit der Integration beschäftigt haben. Die 
Umsetzung der strategischen Ziele � sei es das Ausschöpfen von 
Synergien, eine Vergrößerung des Marktanteils oder der Zugang 
zu den neuen Märkten � ist das Kriterium für die Realisierung des 
Werts, welcher der Transaktion zugeschrieben wird. 
 
Will ein Unternehmen also die erwünschten Werte tatsächlich 
erreichen, sollte es sich tunlichst schon bei der Initiierung der 
Transaktion überlegen, wie es das übernommene Unternehmen 
später integrieren will. Denn in den meisten Transaktionen 
werden die Wertetreiber weder identifiziert noch gemessen und 
auch das Topmanagement ist nicht über die ganze Zeit des M&A-
Prozesses in die Abläufe einbezogen � ob die Initiative dabei nun 
von China ausgeht oder von Europa.  
 

Investition und Finanzierung 
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Gemeinsamkeiten zwischen China und Europa 
Die Gründe für eine Akquisition, auch das lehrt die Erfahrung, 
sollten frühzeitig in der Strategie und in finanziell nachverfolg-
baren Zielen festgeschrieben werden. Denn eine Unternehmens-
transaktion ist weder in China noch in Europa mit dem Unter-
schreiben der Verträge zu Ende. Der größte Teil der Arbeit fängt 
mit dem Signing erst an. Garant für den Erfolg ab diesem Moment 
ist nur ein hoch motiviertes und voll handlungsfähiges 
Management. 
 
Eine unrühmliche Gemeinsamkeit: Sowohl Chinesen als auch 
Europäer unterschätzen den kulturellen Unterschied zwischen 
ihren Unternehmen. Eine solche Ignoranz manifestiert sich 
klassischerweise in einem meist mangelnden Verständnis der 
anderen Sprache. Im Zentrum steht dabei noch nicht einmal die 
Sprache selbst, sondern der mit der Sprache untrennbar 
verwobene kulturelle Hintergrund. Da das Topmanagement 
schlicht keine Zeit hat, sich die andere Sprache und Kultur anzu-
eignen, ist das Unternehmen gut beraten, in den langfristigen 
Aufbau von Mitarbeitern zu investieren, die mit beiden Kulturen 
gut vertraut sind. Denn die Phase der Integration stellt die 
beteiligten Unternehmen buchstäblich auf jedem betrieblichen 
Gebiet vor Herausforderungen, die in Unterschieden der Kulturen 
fußen: Das beginnt beim Personalwesen, umfasst die Logistik, 
betrifft die banalste betriebliche Kommunikation und verschont 
auch die Rechnungslegung nicht.  
 
Nicht nur das Management, im Grunde fast jeder Beschäftigte 
muss sich mit Fragen der Integration befassen. Die PwC-Umfrage 
zeigt: Der weitaus schwierigste Brocken bei den befragten Unter-
nehmen � neben der IT � war die Integration von Prozessen. Mit 
72 Prozent schätzen die Beteiligten diese Herausforderung 
deutlich höher ein als die viel zitierte Integration der Kulturen 
(54 Prozent). 
 
Zentrale Thesen zur Identifikation lohnender Übernahmeziele in 
China (pwc:china compass, Herbst 2007) 
 
Unterschiede im M&A-Ablauf 
Kulturelle Unterschiede werden gerade bei Transaktionen 
zwischen China und Europa noch immer sehr häufig unterschätzt. 
Ursache dafür ist weniger der Stop-and-go-Rhythmus, den das 
Autorisierungssystem der chinesischen Behörden dem Prozess 
aufzwingt, sondern das fehlende Bestreben, eine gegenseitige 
Win-win-Situation herbeizuführen.  
 
These 1: Eine Verhandlung � besonders mit Chinesen � ist ein 
Prozess und kein Ziel. Deshalb darf und kann der europäische 
Verhandlungspartner den Ablauf nicht forcieren. 
 
These 2: Zentrale Faktoren im Verhältnis zu den chinesischen 
Partnern sind der persönliche Kontakt und der Aufbau einer von 
gegenseitigem Vertrauen geprägten Beziehung.  
 

These 3: Die von den Europäern kultivierte Konzentration auf 
Sachlichkeit in den Verhandlungen ist für Chinesen nur sehr 
schwer nachzuvollziehen.  
 
Weitere wesentliche Unterschiede offenbart der M&A-Prozess 
selbst. Wie die Darstellung des Ablaufs bis zum Closing der 
Transaktion in Abbildung 1 zeigt, werden einzelne Etappen von 
Chinesen und Europäern völlig unterschiedlich gewichtet und 
geordnet: 
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Vertraulichkeitserklärung

Evaluation/Due Diligence

interne Zustimmung

Verhandlung
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Closing
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Abb. 1 Abläufe aus europäischer und chinesischer Sicht 
 
Unterschiede im Ablauf sind aus europäischer Sicht: 
● wenig Verständnis für Vertraulichkeit 
● sehr früher Letter of Intent (Vertretungsermächtigungen) 
● kein Verständnis für den Due-Diligence-Prozess 
● wenig Respekt vor schriftlichen Vereinbarungen 
● laufende Kommunikation mit Regulierungsbehörden 

entscheidend 
 
These 4: Chinesische Unternehmen planen ihr Vorgehen bei 
Transaktionen weniger detailliert als ihre europäischen 
Verhandlungspartner. Das bedeutet jedoch mitnichten, dass die 
chinesischen Unternehmen schneller zu einem Closing kommen 
möchten.  
 
These 5: Chinesen wie Europäer werfen der anderen Seite vor, 
sie gingen bei Transaktionen immer so bürokratisch vor.  
 
Die Erklärung aus europäischer Sicht: Die chinesische Seite 
braucht zu lange, bis sie sich endlich zur Transaktion entschließt. 
Die chinesische Begründung: Europäische Unternehmen agieren 
viel zu bürokratisch, wenn erst einmal das Closing erfolgt ist, und 
vergeuden Zeit, statt das Beschlossene sofort umzusetzen!  
 
Wie disharmonisch die Kommunikation zwischen der chinesischen 
und der europäischen Seite oft verläuft, zeigt die Abbildung 2: 
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nationale 
Regierung

SASAC1 und 
Provinzregierung

Kern des 
Projektteams

Arbeitsteam

Chairman/CEO

Projektleiter

Arbeitsteam

chinesisches 
Unternehmen

europäisches 
Unternehmen

Unterstützung informell

formell 
wie informell

enge, häufige 
Kontakte und Aus-
tausch von Ideen, 

formell wie informell

Commitment, 
eher informell

1 Die Hauptaufgabe der staatlichen chinesischen Aufsichtsbehörde State-
owned Assets Supervision and Administration Commission of the State 
Council, SASAC, besteht in der Modernisierung und Umstrukturierung 
großer Staatsunternehmen. 

 

Abb. 2 Konvergente Kommunikation 
 
Wie Sie Abbildung 2 entnehmen können, unterscheiden sich 
Kommunikationsabläufe in chinesischen und deutschen Unter-
nehmen gravierend:  
● In China sind staatliche Institutionen oft Eigentümer oder Mit-

eigentümer von Unternehmen, während sich europäische 
Firmen überwiegend in Privatbesitz befinden.  

● In europäischen Unternehmen sind Verantwortung und 
Entscheidungsgewalt oft in einer Person gebündelt � das kann 
der alleinige Geschäftsführer (Chief Executive Officer, CEO) des 
Unternehmens sein oder ein Projektleiter � und Verhandlungen 
werden direkt geführt: beispielsweise von CEO zu CEO.  

● In chinesischen Unternehmen herrschen vielschichtige 
Strukturen und Verhandlungen werden oft über Mittelsmänner 
geführt � ohne dass sich die Entscheidungsbevollmächtigten 
direkt gegenübersitzen. 

 
Nur wenn die Verhandlungspartner sich darüber bewusst sind, 
dass sich ihre internen Kommunikationsstrukturen und 
Entscheidungswege unterscheiden, und offensiv damit umgehen, 
können sie Missverständnisse und beiderseitige Frustrationen 
vermeiden. 
 
Eine weitere negative Gemeinsamkeit über alle Kontinente 
hinweg: Europäer wie Chinesen rechnen mit einem raschen 
Abschluss der gesamten Transaktion innerhalb von vier bis sechs 
Monaten. Die Erfahrung zeigt jedoch: Der Prozess allein bis zum 
Closing kann sich über neun bis zwölf Monate erstrecken.  
 
Die Phase nach dem Abschluss des Vertrags 
Eine Transaktion endet also, wie Sie gesehen haben, keineswegs 
mit dem Vertragsabschluss. In diesem Zusammenhang sollten 

sich die Verhandlungspartner über einen wichtigen Unterschied 
zwischen dem europäischen und dem chinesischen Vorgehen 
bewusst sein: Der europäische Ansatz umfasst in aller Regel eine 
Due-Diligence-Phase. Und das aus gutem Grund. Denn die 
Umfrage zum Integrationserfolg zeigt eindeutig: Unternehmen, die 
im Vorfeld Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt haben, 
vereinfachen den Prozess der Integration nicht nur, sie können 
ihn auch deutlich verkürzen. Eine Due Diligence reduzierte die 
Integrationsphase bei diesen Unternehmen im Schnitt auf gut 
acht Monate, während die Firmen ohne Due Diligence fast 
14 Monate brauchten.  
 
Erfahrungen aus Integrationsprozessen zeigen: Schlüssel-
positionen sind stetig zu überwachen. Ein Unternehmen darf sich 
nicht blind auf die erste (bestehende) Besetzung verlassen. Und 
eine schmerzliche Erfahrung, die viele Unternehmen machen 
mussten, kommt hinzu: Ein Management ist nur handlungsfähig 
und in der Lage, klare Entscheidungen zu treffen, wenn es über 
ausreichende personelle Kapazitäten verfügt. Personelle 
Überhänge sowohl in China als auch in Europa sind in diesem 
Zusammenhang das mit großem Abstand kleinere Übel. 
 
Post Merger Integration 
Mit einem Verfahren, das PricewaterhouseCoopers entwickelt 
hat, können Unternehmen bei allen M&A-Aktivitäten Fehler 
vermeiden und Risiken minimieren. Drei Themenschwerpunkte 
verdeutlichen die Vorgehensweise, die sich mittlerweile bei 
zahlreichen Projekten bewährt hat. 
 
Harmonisierung der Geschäftsabläufe 
Zu Beginn ist ein Zeitplan abzustimmen, der für alle Beteiligten 
verbindlich ist. Als Zeitintervalle haben sich in der Praxis folgende 
drei Abstufungen bewährt: 
● Die erste Übernahme-Phase dauert 100 Tage.  
● Ab dem 90. Tag legen die Verantwortlichen in einer zwei-

wöchigen Evaluierungsphase die langfristigen Integrationsziele 
im Detail fest.  

● Ab dem 100. Tag (bis zum Ende des Geschäftsjahrs) folgt die 
Benefits-Phase, die zwölf bis 18 Monate dauern kann und 
unterschiedliche Schwerpunkte hat. 

 
Welche Ziele innerhalb welcher Phasen erreicht werden können, 
variiert mit der individuellen Geschwindigkeit der Integration. 
Welches Tempo angeschlagen wird, kann nur gemeinsam mit 
allen Beteiligten abgestimmt werden.  
 
Für eine erfolgreiche Harmonisierung der zukünftigen Geschäfts-
abläufe sind die folgenden Vorgaben zu beachten: 
● Harmonisierung bedeutet Integration, Integration impliziert 

Standardisierung, Standardisierung bedeutet Reduzierung von 
Ausnahmen.  

● Die Unternehmen orientieren sich besser an Best-Practise-
Abläufen als an historischen Prozessen.  
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● Zuerst sind interne und externe Reporting-Prozesse zu 
vereinheitlichen, dann der Personalbereich, anschließend 
Vertrieb und Einkauf und erst danach weitere. 

 
Zusammenschluss der IT-Systeme 
In diesem Bereich gilt die gleiche Zeitplanung wie bei der 
Harmonisierung der Geschäftsabläufe. Im Rahmen dieses Zeit-
plans sollten folgende Aufgabenschwerpunkte stehen: 
● Die Verantwortlichen etablieren ein Schnittstellen-Management, 

das sich an der Geschäftsstrategie orientiert und die Frage 
beantwortet: Was benötigt das Unternehmen in zwei bis vier 
Jahren?  

● Alle IT-Projekte werden zu einem Stichtag anhand der 
künftigen Geschäftsziele bewertet und gegebenenfalls 
gestoppt.  

● Die Verantwortlichen entwerfen eine Aktivitäten-Matrix, die 
erfolgskritische Anwendungen (Standard- und selbst 
entwickelte Software) und betroffene Unternehmensbereiche 
enthält.  

● Das Projekt stellt die Ordnungsmäßigkeit der Datenmigration 
sicher.  

● Die IT-Verantwortlichen passen alle Zugriffsberechtigungen an 
und klären, welcher Mitarbeiter auf was zugreifen kann. 

 
Mitarbeiter 
Die beiden wichtigsten Aufgaben im Bereich Mitarbeiter sind: die 
Leistungsträger an das Unternehmen zu binden sowie Ängste der 
Mitarbeiter durch frühzeitiges Informieren und Beteiligen abzu-
bauen. Da diese Aufgabe hohe Sensibilität erfordert, sollte eine 
Liste der Aufgaben daher unter anderem die folgenden enthalten: 
● Die Leistungsträger sind zu identifizieren und Konzepte zu 

erarbeiten, wie sie an das Unternehmen gebunden werden 
können. 

● Ein Management-Audit wird durchgeführt, das darüber 
Auskunft gibt, welche Führungskräfte auf jeden Fall bleiben 
müssen.  

● Die Mitarbeiter werden rechtzeitig und umfassend informiert, 
schlechte Nachrichten werden dabei zuerst kommuniziert.  

● Um schnell eine gemeinsame Unternehmenskultur zu 
entwickeln und zu etablieren, ist die Marketingabteilung 
einzubinden, in manchen Fällen auch eine Agentur. 

 
Die Prioritäten können dabei von Unternehmen zu Unternehmen 
variieren. Als sinnvoll hat sich in jedem Fall erwiesen, für die Post 
Merger Integration professionelle Unterstützung von außen in 
Anspruch zu nehmen, da das eigene Management häufig bereits 
durch das Tagesgeschäft völlig ausgelastet ist. 
 
Fazit 
Die Chancen von Transaktionen zwischen China und Europa sind 
groß, aber der Weg zum Erfolg ist mit Stolpersteinen gepflastert. 
Die folgende Aufzählung benennt zentrale Herausforderungen: 
● Ein Verständnis der gegenseitigen Geschichte und Kultur ist 

wesentlich, um vertrauensvoll miteinander arbeiten zu können. 

● Gegenseitiges Erleben und Erlernen der Kultur erfordert von 
allen Vertragspartnern Zeit, viel Geduld und Konzentration. 

● Die Fülle und Komplexität der Aufgaben macht es erforderlich, 
sehr früh mit den Vorbereitungen zu beginnen.  

● Lassen Sie sich durch niemanden und nichts davon abbringen, 
gründlich zu arbeiten: sowohl in der Vorbereitung als auch 
während jeder Phase der Transaktion. 

● Berücksichtigen Sie bitte alle Parteien auf der Gegenseite � 
nicht alle Entscheidungsträger sind zu jeder Phase sichtbar. 

● Denken Sie weit voraus: Überlegen Sie sich deshalb besser, 
wo Ihr Unternehmen in zehn Jahren stehen soll, statt in zehn 
Monaten. 

● Bei Verhandlungen mit Chinesen ist nach den Erfahrungen des 
Autors alles möglich, aber nichts ist einfach!  

 
Sich über jede dieser existenziellen Aufgaben im Voraus klar zu 
sein, kann Unternehmen davor bewahren, im Nachhinein Lehr-
geld zahlen zu müssen.  
 
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an oder schreiben 
uns einfach eine E-Mail. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
ralf.schlaepfer@ch.pwc.com 
Tel.: +41 58 792-1620 
 
anselm.stolte@de.pwc.com 
Tel.: +49 711 25034-3888 
 

Fundstelle 
 
Die PwC-Studie How can leadership make a difference? können Sie 
von der Webseite www.pwc.ch/publications herunterladen. 
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mailto:anselm.stolte@de.pwc.com
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Neue Standards und Praxis der 
Bewertung in China 
 
Am 28. Dezember 2007 hat die China Appraisal Society neue 
Bewertungsstandards veröffentlicht, die am 1. Juli 2008 in Kraft 
traten. Die neuen Standards ersetzen oder ergänzen seit 1999 
geltende Bewertungsvorgaben und regeln jeweils Fragen zu 
Bewertungsgutachten, Prozessen, Arbeitspapieren, Auftrags-
schreiben, Wertkonzepten sowie zur Bewertung von Maschinen 
und Immobilien. Die Verabschiedung der neuen Standards wird 
als ein Meilenstein gewertet: Erstmals ist ein vollständiges 
Rahmenwerk für die Bewertungspraxis in China entstanden, das 
konkrete Fragen systematisch regelt. � Über wichtige Aspekte 
des neuen Standards informiert Sie der folgende Beitrag. 
 
Die seit 2006 geltenden Vorschriften für Fusionen und Erwerbe 
(�Regulations related to Foreign Investor�s Mergers and 
Acquisitions of Domestic Enterprises�, 2006, Nr. 10) verpflichten 
die an der Akquisition beteiligten Parteien, die Ergebnisse der 
Schätzung eines in China zugelassenen Gutachters dem Kauf-
preis zugrunde zu legen. (pwc:china compass berichtete darüber 
in der Ausgabe Winter 2006/Frühjahr 2007 auf Seite 18 ff.) Für 
die lokalen Gutachter sind die Bewertungsstandards verbindlich, 
die von der Vereinigung der chinesischen Gutachter (China 
Appraisal Society, CAS) verabschiedet werden. 
 
Bewertungspraxis in China 
Die Dienstleistungsbranche �Bewertung von Vermögensgegen-
ständen� entstand Ende der 80er-Jahre, als sich der chinesische 
Markt öffnete, anschließend etliche Joint Ventures mit aus-
ländischen Investoren gegründet und ehemalige Staatsunter-
nehmen privatisiert wurden. In der Anfangsphase führten meist 
die lokalen Revisionsstellen die Bewertung durch. Ziel war vor 
allem der Schutz des Staatseigentums vor einem Verkauf zu 
unangemessenen Preisen. Am 12. Dezember 1993 wurde die 
CAS als Zusammenschluss der Gutachter gegründet, die vor 
allem einheitliche und verbindliche Bewertungsstandards 
entwickeln und die Selbstdisziplin fördern sollte. Im März 1995 
trat die CAS dem International Valuation Standard Committee bei. 
Im Jahr 1996 organisierte die CAS das erste Berufsexamen für 
Bewertungsgutachter in China, an dem circa 38.000 Kandidaten 
teilnahmen. Bis Ende 2007 wurden über 30.000 zertifizierte Gut-
achter in China registriert. Insgesamt wird die Zahl der Gutachter 
auf über 80.000 geschätzt. 
 
Systematik der Bewertungsstandards in China 
Zwischen 1999 und 2004 verabschiedete die CAS eine Reihe von 
Bewertungsstandards, die als Grundlage für die im Jahr 2004 
veröffentlichten Grundsätze für Vermögensbewertung dienten. 
Zusammen mit den 2005 veröffentlichen Anweisungen und den 
neu verabschiedeten Standards bilden sie den Rahmen für 
ethische und fachliche Fragen in der Bewertungspraxis. Die 
fachlichen Regelungen sind je nach Detaillierungsgrad auf einer  

In diesem Beitrag erfahren Sie � 
● welchen historischen Hintergrund die Standards haben. 
● welche Aspekte der Standards sich auf Fusionen und den 

Anteilserwerb bei Mergers & Acquisitions beziehen. 
● welche Bewertungsmethoden die Standards favorisieren und wie 

sie in der Praxis umgesetzt werden. 

 
von vier Ebenen angesiedelt: Grundsätze, Richtlinien, Leitfaden 
oder Anweisungen. Während die Grundsätze bewertungs-
relevante Grundfragen klären, enthalten die Anweisungen 
konkrete Empfehlungen für ausgewählte Sonderthemen.  
 

Ebene Standards gültig 
seit/ab 

ethische 
Grundsätze 

Ethik-Grundsätze für Bewertungs-
gutachter 01.05.2004 

fachliche 
Grundsätze 

Grundsätze der Vermögensbewertung 
01.05.2004 

fachliche 
Richtlinien 

Richtlinie für Bewertung immaterieller 
Vermögensgegenstände 01.09.2001 

  Richtlinie für Bewertungsgutachten 01.07.2008 

  Richtlinie für Bewertungsprozesse 01.07.2008 

  Richtlinie für Auftragsschreiben 01.07.2008 

  Richtlinie für Arbeitspapiere 01.07.2008 

  Richtlinie für Bewertung von Maschinen 
und Anlagen 01.07.2008 

  Richtlinie für Bewertung von Immobilien 01.07.2008 

fachliche 
Leitfaden 

Leitfaden für Bewertung im Rahmen der 
Jahresabschlüsse 31.12.2007 

fachliche An-
weisungen 

Anweisung für das Eigentumsrecht über 
das Bewertungsobjekt 01.03.2003 

  Anweisung für Bewertung von 
Schmuckwaren 01.03.2003 

  Anweisung für Unternehmensbewertung 01.04.2005 

  Anweisung für Bewertung von not-
leidenden Finanzvermögen 01.07.2005 

  Anweisung für die Wahl der Wert-
konzepte 01.07.2008 

Tab. 1 Bisher verabschiedete chinesische Bewertungsstandards 
 
In den folgenden Abschnitten werden die Standards im 
Zusammenhang mit einer Fusion und einem Anteilserwerb bei 
Mergers & Acquisitions (M&A) erläutert. 
 
Wertkonzepte 
Bevor eine Bewertung im Vorfeld einer Transaktion durchgeführt 
wird, muss zunächst geklärt werden, was für ein Wert ermittelt 
werden soll. Dieser Aufgabe widmet sich eine neu veröffentlichte 
Anweisung: 
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Definitionen und begriffliche Abgrenzungen 
Der Standard unterscheidet zwischen dem Marktwert und 
sonstigen Werttypen. Der Marktwert ist im Standard definiert als 
�der geschätzte Wert am Stichtag, zu dem das Bewertungsobjekt 
zwischen vertragswilligen und rationalen Geschäftspartnern 
(Arm�s Length Transaction) getauscht werden könnte�.  
 
Bitte beachten Sie: Der Marktwert ist nicht identisch mit dem �Fair 
Value� nach dem International Accounting Standard (IAS) 16. 
Denn anders als der beizulegende Zeitwert berücksichtigt der 
Marktwert mögliche Synergieeffekte nicht. Der Marktwert ist in 
diesem Sinne der Wert, der unter normalen Marktbedingungen, 
unabhängig von Vertragsparteien, zu realisieren ist. 
 
Neben dem Marktwert nennt der Standard noch vier weitere 
Werttypen: Investmentwert, Nutzungswert, Liquidationswert und 
Restwert. 
 
Der Investmentwert (Investment Value) ist der geschätzte Wert 
des Bewertungsobjekts für einen spezifischen Investor oder eine 
Klasse von Investoren mit identifizierten Investmentzielen. Der 
subjektive Wert umfasst die Einschätzung des Werts unter 
Berücksichtigung der individuellen persönlichen Verhältnisse und 
Ziele des jeweiligen potenziellen Anteilseigners. Dabei sind vor 
allem mögliche Synergieeffekte zu beachten. 
 
Der Nutzungswert (Value in Use) ist laut Standard der geschätzte 
Wertbeitrag des Bewertungsobjekts als Bestandteil eines Unter-
nehmens oder der Wertbeitrag eines Vermögensgegenstandes 
nach dessen jetziger Nutzungsart und -intensität. Dieser Begriff 
entspricht weitgehend der Definition des Nutzungswerts nach IAS 36. 
 
Als Liquidationswert wird der Wert bezeichnet, der zu erzielen ist, 
wenn das Bewertungsobjekt zwangsverkauft oder kurzfristig 
liquidiert werden muss oder sonstigen anormalen Markt-
bedingungen unterliegt. Der Restwert ist der Wert der Anlagen, 
Gebäude oder sonstigen materiellen Vermögensgegenstände, 
der bei einem Einzelverkauf zu realisieren ist. 
 
Bestimmung der Wertkonzepte 
Was sagt der Standard über die Wahl der Wertkonzepte? � Er 
schreibt den Marktwert als das vorherrschende Wertkonzept vor. 
Solange keine Einschränkungen durch gesetzliche und vertragliche 
Regelungen vorliegen, soll grundsätzlich der Marktwert bestimmt 
werden. Allerdings verlangt der Standard: Bei der Wahl des Wert-
konzepts sind Faktoren wie Bewertungsanlass, Marktbedingungen 
und Eigenschaften des Bewertungsobjekts zu berücksichtigen. 
Die Bewertungsprämissen sollen in Abstimmung mit dem 
gewählten Wertkonzept getroffen werden. In folgenden werden 
einige Sonderfälle erläutert, bei denen andere Wertkonzepte 
angewandt werden sollen. 
 
Wenn der Bewertungsprozess spezifische Angaben und Wirt-
schaftsdaten anwendet, die nur für einen bestimmten Investor 

oder eine Klasse von Investoren gelten, soll in der Regel der 
Investmentwert gewählt werden. Zu berücksichtigen sind der 
Einfluss des potenziellen Erwerbers auf die Unternehmenspolitik 
sowie erwartete Synergieeffekte.  
 
Der Nutzungswert ist das passende Wertkonzept, wenn das 
Bewertungsobjekt ein Unternehmen oder ein Vermögensgegen-
stand ist, dessen jetzige Nutzung und aktueller Wertbeitrag 
berücksichtigt werden, ohne dessen alternative Nutzung als 
eigenständiger Vermögensgegenstand oder dessen Wert bei 
einer Transaktion auf einem offenen Markt zu werten. 
 
Unterliegt das Bewertungsobjekt einem Zwangsverkauf oder einer 
kurzfristigen Liquidation oder droht eine solche Situation, soll der 
Liquidationswert ermittelt werden. 
 
Der Restwert ist unter anderem anzuwenden, wenn das 
Bewertungsobjekt einzeln genutzt wird. In dem Fall sollen die 
Einnahmen aus dem Einzelverkauf der Vermögenswerte des 
Bewertungsobjekts berücksichtigt werden. 
 
Darüber hinaus nennt der Standard Sonderfälle mit Bewertungs-
anlässen wie Kreditsicherheit, Steuer, Versicherung und 
Rechnungslegung, bei denen die Wahl des Wertkonzepts nach 
entsprechenden gesetzlichen Regelungen zu treffen ist. 
 
Wertkonzept bei M&A 
Da der Käufer nach der Fusion oder Akquisition Einfluss auf die 
künftige Unternehmenspolitik ausüben kann, sind bei M&A 
Synergieeffekte in der Regel sowohl auf der Verkäufer- wie auch 
auf der Käuferseite zu erwarten. Um diesen Werteffekten 
Rechnung zu tragen, soll der Investmentwert berechnet werden, 
welcher der subjektive Entscheidungswert des Investors ist. 
Entgegen diesen meist positiven Effekten bei einer Kaufpreis-
kalkulation wirken sich die Transaktionskosten wertmindernd aus. 
Die Abbildung zeigt, wie sich die Preisunter- und -obergrenze in 
einem Bieterverfahren bestimmen lassen: 
 

Trans-
aktions-
kosten

Pr
ei

so
be

rg
re

nz
e

Synergien 
auf der 

Käuferseite

Wert 
des Be-

wertungs-
objekts mit 
Synergien

Stand-
alone-Wert

des Be-
wertungs-

objekts

P
re

is
un

te
rg

re
nz

e

Verkäuferseite Käuferseite

 

Preisober- und -untergrenze im Bieterverfahren 



Investition und Finanzierung 

pwc:china compass  |  Sommer 2008 31 

Andere Wertkonzepte können für die Preiskalkulation angewandt 
werden, wenn entsprechende Voraussetzungen wie Zwangs-
verkauf oder Liquidation vorliegen. Das geeignete Wertkonzept ist 
deshalb immer eine Einzelfallentscheidung, die das Entscheidungs-
umfeld bestens widerspiegelt. 
 
Wenn das geeignete Wertkonzept bestimmt worden ist, müssen 
die Bewertungsmethoden ausgesucht werden. Welche Methoden 
der Bewertungsstandard favorisiert und wie sie in der Praxis um-
gesetzt werden, beleuchten die folgenden Absätze. 
 
Bewertungsmethoden 
Die CAS hat die zulässigen Bewertungsmethoden im Kapitel 4 
der �Anweisung für die Unternehmensbewertung� erläutert. Artikel 
23 listet drei alternative Ansätze auf, die der Gutachter je nach 
Bewertungsobjekt, Wertkonzept und Datenverfügbarkeit an-
wenden sollte: 
● Einnahmenorientierte Bewertung (Income Approach) 
● Marktorientierte Bewertung (Market Approach) 
● Kostenorientierte Bewertung (Cost Approach)  
 
1. Einnahmenorientierte Bewertung (§§ 24 bis 29) 
Die prognostizierten Einnahmen des zu bewertenden Unter-
nehmens werden im Rahmen der Einnahmenmethoden 
diskontiert. Die zu prognostizierenden Einnahmen können als 
Cashflows, Gewinne oder Dividenden definiert werden. Nach dem 
Standard muss der Gutachter Einnahmenprognosen vom Auftrag-
geber oder vom zu bewertenden Unternehmen einholen und 
sorgfältige Analysen und gegebenenfalls Anpassungen durch-
führen, um sich von der Plausibilität der Prognosen zu über-
zeugen. Dabei sollen Faktoren wie Kapitalstruktur, historische 
und aktuelle Geschäftsentwicklung, Zukunftsperspektiven, 
Chancen-Risiken-Profil sowie branchenspezifische ökonomische 
Faktoren hinreichend analysiert und berücksichtigt werden. Auch 
die Plausibilität der Annahmen über Einnahmen, Ausgaben, 
Investitionen, mögliche Szenarien und deren Eintrittswahr-
scheinlichkeiten soll überprüft werden. Im Falle deutlicher 
Abweichungen der geplanten zukünftigen von der aktuellen 
Geschäftsentwicklung soll der Gutachter die Ursachen und deren 
Plausibilität überprüfen und offenlegen. 
 
Bei der Bestimmung der Kapitalisierungszinssätze soll der 
Gutachter das Zinsniveau am Bewertungsstichtag, die durch-
schnittlichen Kapitalkosten (Weighted Average Cost of Capital, 
WACC) und spezifische Risiken der Branche und des Unter-
nehmens beachten.  
 
Die einnahmenorientierten Bewertungsverfahren, besonders der 
WACC-Ansatz, werden unter chinesischen Gutachtern viel 
diskutiert und als vorteilhafte Verfahren anerkannt. Die Um-
setzung dieser Methoden erweist sich jedoch als nicht un-
problematisch: Zum einen verlangt dieser Ansatz eine Vielzahl 
von Inputfaktoren wie ausführliche Vergangenheitsdaten und 
Prognosen über die zukünftige Geschäftsentwicklung. Bei vielen 

chinesischen Unternehmen können die historischen Wirtschafts-
daten nicht mit vertretbarem Aufwand aufbereitet werden. Dazu 
kommt: Viele lokale Unternehmen sind mit dem Geschäfts-
planungsprozess nicht vertraut und können keine belastbare 
Geschäftsplanung aufstellen. Zum anderen treten auch bei der 
Ableitung der Kapitalisierungszinssätze aus den Kapitalmarkt-
daten kaum lösbare Schwierigkeiten auf. Der Kapitalmarkt in 
China ist noch nicht vollständig liberalisiert und ausgereift und 
unterliegt einer hohen Volatilität. Daher sind die daraus ab-
geleiteten Kapitalisierungszinssätze unter Umständen nicht 
repräsentativ und aussagekräftig. Aus diesem Grund wird die 
einnahmenorientierte Bewertung in der Praxis noch sehr ein-
geschränkt angewandt. 
 
2. Marktorientierte Bewertung (§§ 30 bis 33)  
Die marktorientierte Bewertung greift auf Daten von börsen-
notierten Vergleichsunternehmen und Markttransaktionen zurück 
und bestimmen den Wert des Bewertungsobjekts durch Vergleiche. 
Anhand der Umsatz- oder Ertragsgrößen der Vergleichsunter-
nehmen werden die Wertmultiplikatoren ermittelt. Die Vergleichs-
unternehmen müssen nach dem Standard nicht zwingend der-
selben Branche angehören. Entscheidend ist, dass sie gleichen 
ökonomischen Faktoren wie das Bewertungsobjekt unterliegen. 
Alternativ können die Multiplikatoren anhand von Transaktionen 
abgeleitet werden, die tatsächlich stattgefunden haben. 
 
Da bei der marktorientierten Bewertung auf die Kennzahlen aus 
der Rechnungslegung zurückgegriffen wird und unterschiedliche 
bilanzielle Behandlungen zwischen den Vergleichsunternehmen 
und dem zu bewertenden Unternehmen bestehen könnten, 
empfiehlt der Standard Analysen und gegebenenfalls Anpassungen 
der Zahlen, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die so 
ermittelten Wertmultiplikatoren werden mit der entsprechenden 
Bezugsgröße des zu bewertenden Unternehmens multipliziert 
und daraus ergibt sich der implizite Unternehmenswert unter 
Marktbedingungen. 
 
Die marktorientierte Bewertung ist aufgrund der Abhängigkeit von 
Kapitalmarktdaten in der Praxis problematisch. Das durch-
schnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis an chinesischen Börsen lag 
zeitweise deutlich über 50, sodass aus Börsendaten kein 
verlässlicher Wertmultiplikator abgeleitet werden kann. Auch die 
vollzogenen Transaktionen ergeben keinen aussagekräftigen 
Multiplikator. Neben den allgemein bekannten Problemen, wie 
Zugänglichkeit der Transaktionsdaten, sind Fusionen und 
Übernahmen in China oft politisch getrieben. Die Folge: In der 
Vergangenheit wurde häufig kein fairer Marktpreis gezahlt. 
 
3. Kostenorientierte Bewertung (§§ 34 bis 37) 
Die kostenorientierte Bewertung leitet den Unternehmenswert  
aus den Wiederbeschaffungsneuwerten der immateriellen und 
materiellen Vermögenswerte und Schulden des Bewertungs-
objekts ab. Der Standard schränkt allerdings die Anwendung von 
der kostenorientierten Bewertung ein. Bei der Bewertung eines 
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Going-Concern-Unternehmens soll der kostenorientierte Ansatz 
nicht als einziges Verfahren verwendet werden. Auch Beteiligungen 
können nur nach genauer Analyse nach den kostenorientierten 
Methoden bewertet werden. Anhand von Buchwerten, der 
Profitabilität der jeweiligen Beteiligung und deren Werteinfluss auf 
das Bewertungsobjekt soll der Gutachter entscheiden, ob eine 
eigenständige Bewertung der Beteiligung im Einzelfall erforderlich 
ist. 
 
Die kostenorientierte Bewertung ist in China weit verbreitet und 
akzeptiert. Die Buchhaltungen der lokalen Unternehmen können 
die historischen Kosten ohne hohen Zusatzaufwand für die 
Bewertung liefern. Auch die Unabhängigkeit vom Kapitalmarkt 
wird als Vorteil gesehen. Die neu verabschiedeten Standards 
haben die Anwendung der kostenorientierte Bewertung für die 
Bewertung von Maschinen, Anlagen und Immobilien weiter 
vereinheitlicht und konkretisiert. 
 
Fazit und Ausblick 
Die neuen Bewertungsstandards schaffen die Rahmen-
bedingungen für die Bewertungspraxis in China. Die in den 
Standards zugelassenen Bewertungsmethoden entsprechen 
weitgehend den international anerkannten Standards. Die 
Umsetzung dieser Methoden in der Praxis wird zurzeit jedoch 
durch den unreifen Kapitalmarkt sowie durch unvollständige und 
intransparente Unternehmensinformationen beeinträchtigt. 
Deshalb dominiert in der Praxis derzeit die kostenorientierte 
Bewertung. In Zukunft ist mit einer weiteren Öffnung des 
chinesischen Kapitalmarkts und einer verstärkten Integration in 
den internationalen Kapitalmarkt zu rechnen. Auch die Qualität 
der Wirtschaftsdaten und Prognosen der lokalen Unternehmen 
wird sich im Laufe der Zeit verbessern. Deshalb werden ein-
nahmen- und marktorientierte Bewertungsverfahren in Zukunft in 
der Praxis stärker akzeptiert und angewandt werden. 
 
Zur Zeit empfiehlt es sich, bei einer Transaktion eine parallele 
Bewertung der Vermögensgegenstände beziehungsweise der 
Unternehmensanteile nach international anerkannten Verfahren 
durchzuführen, damit die Ergebnisse des lokalen Gutachters 
diskutiert und eventuell angepasst werden können. 
 
Wenn Sie Fragen haben oder an Details interessiert sind, rufen 
Sie uns bitte an.  
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
wolfgang.kothes@de.pwc.com 
Tel.: +49 211 981-2848 
 
changsheng.li@de.pwc.com 
Tel.: +49 211 981-2266 
 

Bewertung von Landnutzungsrechten in 
China 
 
Seit einiger Zeit werden Unternehmen, die in China investieren, 
zunehmend mit der Anforderung konfrontiert, Liegenschaften zu 
bewerten. Denn in China ansässige Unternehmen wenden immer 
häufiger internationale Rechnungslegungsstandards an. Im 
folgenden Beitrag erläutern Ihnen unsere Real-Estate-Experten 
Dirk Hennig aus Düsseldorf und Florian Hackelberg aus 
Schanghai, worauf es bei Bewertungen von Landnutzungsrechten 
in China ankommt. 
 

In diesem Beitrag erfahren Sie � 
● warum Bewertungen von Landnutzungsrechten in jüngster Zeit 

immer wichtiger werden. 
● welche vier Verfahren zur Bewertung traditionell in China eingesetzt 

werden. 
● welche Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden Sie kennen 

sollten. 

 
Privates Eigentum an Liegenschaften ist in China lediglich auf 
den konstruktiven Teil beschränkt (die Überbauung), da sich das 
Land grundsätzlich im Staats- oder Kollektiveigentum befindet. 
Seit Ende der 1980er-Jahre besteht aber die Möglichkeit, vom 
Staat sogenannte Landnutzungsrechte zu erwerben. Die Wert-
haltigkeit eines solchen Landnutzungsrechts kann dabei aus sehr 
unterschiedlichen Gründen von Interesse sein. In China werden 
dabei vorrangig vier unterschiedliche Verfahren angewandt. � 
Damit Sie die Ausführungen des Beitrags noch besser nachvoll-
ziehen können, lassen Sie uns zuvor einen Schritt zurücktreten 
und die Vorgeschichte betrachten.  
 
Landnutzungsrechte in China 
Im Rahmen der Transformation von einer Plan- in eine Markt-
wirtschaft reformierte Chinas Regierung in den 1980er-Jahren  
die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Nutzung von Land. Die 
rechtlichen Regulierungen zur Nutzung und zu den Eigentums-
verhältnissen bei Grund und Boden werden im �Landverwaltungs-
gesetz der Volksrepublik China� aus dem Jahre 1986 geregelt. In 
dessen Novellierung von 1988 ermöglichte der Gesetzgeber erst-
malig die Übertragung von Landnutzungsrechten. Einen Überblick 
über wesentliche Vorschriften und Marktgegebenheiten, welche 
die Bewertung und den Erwerb von Unternehmen und Anteilen an 
Unternehmen in China bestimmen, vermittelt Ihnen der Beitrag 
Unternehmenskauf auf Chinesisch: Regeln und Eigenheiten der 
Bewertung in der Ausgabe Winter 2006/Frühjahr 2007. 
 

The Land Administration Law of the People�s Republic of China von 
1986. Letztmalig geändert in der Fassung der 11. Versammlung des 
Standard Committee of the Tenth National People�s Congress am 28. 
August 2004. 

 

mailto:wolfgang.kothes@de.pwc.com
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Der Begriff �Landnutzungsrecht� (Land Use Right, LUR) bezieht 
sich auf das Recht, eine bestimmte Grundstücksfläche zweck-
gebunden über einen festgelegten Zeitraum zu nutzen. Hierbei 
wird grundsätzlich zwischen dem zugeteilten Landnutzungsrecht 
(Allocated LUR) und dem überlassenen Landnutzungsrecht 
(Granted LUR) unterschieden (siehe Tabelle 1). 
 
zugeteiltes Landnutzungsrecht  
(Allocated LUR) 

überlassenes Landnutzungsrecht 
(Granted LUR) 

jährliche Verwaltungsgebühren, 
keine Einmalzahlung erforderlich 

Einmalzahlung (Land Granting 
Premium) und jährliche 
Verwaltungsgebühren 

LUR nicht übertragbar oder 
beleihbar 

LUR verkaufbar und beleihbar 

grundsätzlich unbeschränkte 
Nutzungsdauer 

eingeschränkte Laufzeit: je nach 
Nutzung 40 bis 70 Jahre, 
Verlängerung frühestens ein Jahr 
vor Ablauf der Nutzungsdauer 

Staat kann Land jederzeit 
zurückfordern 

Rückforderung durch den Staat 
erst nach Ablauf der Nutzungs-
dauer (Ausnahme: anderweitiges 
öffentliches Interesse) 

Quelle: in Anlehnung an Thomas Glatte: Grundstückserwerb in der VR China.  
In: Grundstücksmarkt und Grundstückwert, 3, 2005, 158�166 

Tab. 1 Vergleichende Übersicht der LURs 
 
Zur privaten Nutzung vorgesehenes Kollektivland muss zuerst in 
staatseigenes Land umgewandelt werden, bevor ein über-
lassenes Landnutzungsrecht vergeben werden kann. Bei Über-
lassung schließen der Nutzer und der Staat (meist die lokale 
Behörde) einen Vertrag, der das Grundstück und seine Merkmale 
beschreibt und die Zahlung einer �Überlassungsprämie� (Land 
Granting Premium) sowie einer jährlich anfallenden Verwaltungs-
gebühr regelt. Land, das nicht ein Granted-Prozedere durchlaufen 
hat, ist weder übertrag- noch beleihbar. 
 
Bewertung von Landnutzungsrechten 
Wie Ihnen Abbildung 1 verdeutlicht, werden zur Bewertung 
chinesischer Landnutzungsrechte grundsätzlich vier verschiedene 
Bewertungsverfahren angewandt. 
 

Verfahren zur Bewertung von Landnutzungsrechten 
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vergleichs-

wertverfahren
(Market 

Comparison
Approach)

Kosten-
schätzwert-
verfahren

(Cost
Approximate
Approach)

Angepasstes 
Bodenricht-

wertverfahren
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Residual-
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verfahren
(Residual 
Approach)

 

Abb. 1 Übersicht der Bewertungsverfahren 

Aufgrund der endlichen Nutzungsdauer des LUR mindert die 
kürzere Restnutzungsdauer im jeweiligen Einzellfall den Wert. 
 
Marktvergleichswertverfahren 
Das Marktvergleichswertverfahren stellt auf zeitnahe Vergleichs-
transaktionen ähnlicher Grundstücke ab. Aufgrund der Individualität 
jeder Grundstückstransaktion müssen hierbei für jeden heran-
gezogenen Vergleichsfall mitunter sachverständig geschätzte 
Anpassungsfaktoren berücksichtigt werden, welche die zeitliche 
Differenz, die Lage, den Erschließungszustand sowie sonstige 
spezifische Zustandsmerkmale begutachten. Die folgende Formel 
stellt das Verfahren dar, mit dem der Vergleichswert aus den 
zugrunde liegenden Markttransaktionen abgeleitet wird. Das 
Bewertungsergebnis ist dabei der Mittelwert der jeweiligen 
Vergleichstransaktionen. 
 
Formel zur Errechnung des Landwerts nach dem Marktwertverfahren 

 Kaufpreis aus Vergleichstransaktion 1 (P) 

x Anpassungsfaktor zur Berücksichtigung spezieller Transaktions-
umstände1 (F1) 

x Anpassungsfaktor zur Berücksichtigung von Preisänderungen 
zwischen Transaktions- und Bewertungsstichtag2 (F2) 

x Anpassungsfaktor zur Berücksichtigung der Lage3 (F3) 

x Anpassungsfaktor zur Berücksichtigung sonstiger Charakteristika4 (F4)

= Landwert nach Anpassung5 (P�) 

 
1  Der Anpassungsfaktor (F1) berücksichtigt die besonderen Transaktionsspezifika 

zwischen dem Vergleichstransaktionsfall und dem Bewertungsobjekt. 
2 Der Anpassungsfaktor (F2) trägt der potenziellen Preisentwicklung zwischen dem 

Transaktionsdatum und dem Bewertungsstichtag Rechnung. 
3 Der geschätzte Anpassungsfaktor (F3) kalkuliert eventuelle Lageunterschiede 

(darunter Anbindung, Erreichbarkeit, Infrastruktur) zwischen dem Vergleichstrans-
aktionsfall und dem Bewertungsobjekt ein. 

4 Der Anpassungsfaktor (F4) reflektiert sonstige Differenzen zwischen dem 
Vergleichstransaktionsfall und dem Bewertungsobjekt, wie beispielsweise den 
Zuschnitt und die sonstige Beschaffenheit des Grundstücks.  

5 Die mathematische Formel für den Landwert P� lautet: P� = P x F1 x F2 x F3 x F4 
 
Weil er tatsächliche Markttransaktionen direkt einbezieht, ist 
dieser Bewertungsansatz theoretisch am besten geeignet, um zu 
marktadäquaten Werten zu führen. In der Praxis beschränkt sich 
seine Anwendung allerdings häufig auf gut entwickelte Industrie-
gebiete oder Ballungszentren, weil es keine belastbaren Markt-
daten gibt.  
 
Kostenschätzwertverfahren 
Das Kostenschätzwertverfahren ermittelt die Kosten, die im 
Zusammenhang mit der angenommenen staatlichen Umwandlung 
eines Agrargrundstücks zu einem Grundstück für gewerbliche 
Nutzung anfallen. 
 
Grundsätzlich umfassen diese Kosten alle mit dem Erwerb des 
LUR anfallenden Kosten, einschließlich des zu entrichtenden 
Granted Premiums. Sind alle Kosten erfasst, werden eventuell 
weitere Anpassungen erforderlich, die der geringeren Restlaufzeit 
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des zu bewertenden Landnutzungsrechts Rechnung tragen. Die 
folgende Abbildung 2 stellt Ihnen die einzelnen Schritte vor. 
 

Entwicklungsgewinn

Kosten für die 
Landakquisition

Erschließungskosten

Kapitalkosten

einmalige 
Landprämie

Wert des 
LUR in der 
gesamten 
Nutzungs-

dauer

Wert des 
LUR in der 
verringerten 
Nutzungs-

dauer

 

Abb. 2 Übersicht über das Kostenschätzwertverfahren 
 
1. Die Kosten für die Landakquisition umfassen unter anderem 

Kompensationszahlungen für Umsiedlungen, Ernteausfall, 
Gebäude und Außenanlagen, die nach den geltenden 
Regularien gezahlt werden müssen. 

2. Die einmalige Landprämie ist an die lokalen Behörden zu 
entrichten. Sie wird meist als ein Prozentsatz der gesamten 
Kosten ermittelt: Dabei werden Akquisitions-, Erschließungs- 
und Kapitalkosten und Entwicklergewinn addiert. 

3. In einem letzten Schritt wird der Wert aufgrund der geringeren 
Restnutzungsdauer angepasst. 

 
Lokale chinesische Immobilienbewerter greifen besonders dann 
auf das Kostenschätzwertverfahren zurück, wenn nicht genügend 
Marktdaten zur Verfügung stehen.  
 
Angepasstes Bodenrichtwertverfahren 
Ländliche und urbane Regionen in China werden in verschiedene 
Zonen und Gebiete eingeteilt, die sich unter anderem nach den 
spezifischen Merkmalen der Lage und der Art der Nutzung des 
Gebiets richten. Die zuständigen lokalen Behörden setzen einen 
Wert für jedes Gebiet fest (Benchmarking Land Price Scale, 
BLPS) der mit dem deutschen Bodenrichtwert vergleichbar ist. Er 
soll den Transaktionswert des jeweiligen Gebiets widerspiegeln. 
Der wiederum kann dem Bewerter als Richtgröße bei seiner Wert-
ermittlung dienen, wobei gegebenenfalls individuelle Zu- und 
Abschläge vorgenommen werden müssen. In der Praxis werden 
die BLPS-Karten allerdings nur sporadisch aktualisiert. Sie sind 
daher häufig stark veraltet und dadurch für das aktuelle Markt-
geschehen nur bedingt zu verwenden.  
 
Residualwertverfahren 
Das Residualwertverfahren ist eine international übliche Vor-
gehensweise, die vor allem Investoren nutzen. Es hat in erster 
Linie den Zweck, den höchsten Bodenpreis zu ermitteln, der für 
ein Entwicklungsprojekt tragbar ist. Anhand des bestmöglichen 
Nutzungskonzepts (�highest and best use�), das sich im Rahmen 
der gesetzlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten verwirklichen 

lässt, wird ein fiktiver Wert ermittelt. Dafür wird der Marktwert des 
fertig gestellten Projekts nach Marktbedingungen und Erfahrungs-
sätzen ausgerechnet. Nach Abzug aller Entwicklungskosten, ein-
schließlich des Entwicklergewinns und der Finanzierungskosten, 
verbleibt ein Restbetrag (Residuum), der als Wert des Grund-
stücks gilt. 
 
Da der prognostizierte Wert für das fertige Projekt grundsätzlich 
durch das Vergleichs- oder Ertragswertverfahren bestimmt wird, 
die abzuziehenden Kosten jedoch in Anlehnung an das Sachwert-
verfahren kalkuliert werden, ist das Residualwertverfahren eine 
Kombination mehrerer Bewertungsverfahren. 
 
Zusammenfassung 
Die eingeschränkte Verfügbarkeit verlässlicher Marktdaten ist 
derzeit regelmäßig die größte Herausforderung für die Bewertung 
von Landnutzungsrechten in China. Und das gilt für alle vier 
Bewertungsverfahren. In der Praxis bedeutet das oft: Ein 
erheblicher Anteil an der Wertfindung beruht auf subjektiven 
Einschätzungen und Annahmen des Bewerters.  
 
Daher ist eine schlüssige Beschreibung der Vorgehensweise im 
gesamten Bewertungsprozess nötig und eine detaillierte Er-
läuterung aller Ansätze zu empfehlen, die den Wert beeinflussen. 
Nur so lassen sich transparente Bewertungsergebnisse ermitteln. 
 
Sie haben Fragen oder wollen beraten werden? � Bitte rufen Sie 
uns an oder schicken uns einfach eine E-Mail. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
dirk.hennig@de.pwc.com 
Tel.: +49 211 981-5830 
 
florian.hackelberg@cn.pwc.com 
Tel.: +86 21 6123-3626 
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Freier Warenverkehr während der 
Olympischen Spiele eingeschränkt 
 
Um Terroranschläge zu vermeiden und die Luftqualität der Haupt-
stadt während der XXIX. Olympischen Sommerspiele (8. bis 
24. August) zu verbessern, hat die chinesische Regierung 
Maßnahmen eingeleitet, die tief in den Wirtschaftskreislauf 
eingreifen. Einigen Branchen drohen nun Einbußen.  
 
Sie haben es sicher schon gelesen: Seit Ende Juni hat China 
vorübergehend die Einfuhr zahlreicher Gefahrstoffe und ihren 
Transport innerhalb des Landes eingeschränkt oder untersagt. 
Außerdem ist schon seit Anfang Juni ein komplettes Transport-
verbot für Datenträger wie CD-ROMs oder USB-Sticks in Kraft. 
Zusätzlich müssen während der Olympiade sämtliche Bau-
aktivitäten �in allen Gebieten, die auch nur im Entferntesten etwas 
mit Olympia zu tun haben� unterbrochen werden, �und zwar bis 
zum 1. Oktober�, wie die deutsche Botschaft in Beijing verlauten 
ließ (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Mit diesen drastischen 
Maßnahmen möchte die chinesische Regierung Terror-
anschlägen vorbeugen.  
 
Einfuhrverbot für Gefahrgut 
Für Gefahrgut der Klasse eins (Sprengstoffe) besteht ein 
komplettes Einfuhr-, Ausfuhr- und Transportverbot, wie der 
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) 
meldete. Ebenso für ausgewählte Produkte anderer Gefahren-
klassen, etwa Säuren oder Azeton. Kommen solche Gefahrgüter 
in China an, dürfen sie entweder nicht entladen oder müssen zu 
hohen Kosten in speziellen Depots bis zum Ende des Embargos 
gelagert werden. Die Beschränkungen betreffen den See- wie 
den Luftverkehr. Nannte die chinesische Regierung bis Mitte Juni 
nur ein gutes Dutzend Seehäfen, für die das Embargo gilt, 
zeichnet sich zum Redaktionsschluss ab, dass sämtliche See- 
und Flughäfen des Landes davon betroffen sein werden. 
 
Für die Industrie und viele ausländische Investoren sind das 
schlechte Nachrichten. Ihnen drohen zusätzliche Lagerkosten und 
Produktionsausfälle, deren Höhe bislang kaum abzuschätzen ist. 
Nach der Einschätzung des BME wird sich die Lage voraus-
sichtlich Anfang Oktober wieder einigermaßen normalisieren.  
 
Viele deutsche Unternehmen mit Niederlassungen in China 
haben auf die Einschränkung des Warenverkehrs reagiert, indem 
sie die Lieferungen von Chemikalien und anderen Gefahrguts bis 
auf Weiteres ausgesetzt und im Ausland zwischengelagert haben.  
 
Lokal unterschiedliche Bestimmungen 
Ein anderes Phänomen sorgte für zusätzliche Irritationen in den 
ersten Wochen, nachdem Einschränkungen des Warenverkehrs 
bekannt geworden waren: Die lokalen Behörden machten unter-
schiedliche Angaben über betroffene Gefahrgüter und die Dauer 
der Beschränkungen. Der Grund dafür ist inzwischen wohl klar 
geworden. Das chinesische Zollamt, das Verkehrs- und Trans- 

In diesem Beitrag erfahren Sie � 
● welche Beschränkungen es beim Warenverkehr in China während 

der Olympiade gibt. 
● welche Sonderregelungen in Beijing gelten. 
● wo Sie sich über Details informieren können. 

 
portministerium und die Sicherheitsbehörde haben der deutschen 
Außenhandelskammer (AHK) in China telefonisch bestätigt: Eine 
landesweit einheitliche Regelung ist weder vorhanden noch 
geplant. Das Verkehrs- und Transportministerium hat einen Richt-
linienerlass herausgegeben, auf dessen Grundlage jede Provinz-
regierung für ihre Provinz Durchführungsbestimmungen erlässt.  
 
Möchten Sie in den nächsten drei Monaten Gefahrgut nach China 
einführen oder im Land transportieren, sollten Sie sich also bei den 
lokalen Behörden oder der Handelskammer darüber informieren, 
für welche Güter in �Ihrer Region� Restriktionen gelten. Für 
Schanghai, Tianjin und Beijing liegen bereits lokale Mitteilungen 
vor. Eine ausführliche Zusammenstellung der wichtigsten 
Regelungen für die drei Städte hat die AHK am 30. Juni 2008 
veröffentlicht. Sie finden Sie unter: www.china.ahk.de. � Wie die 
Behörden anderer Städte oder Provinzen die Richtlinie umsetzen 
werden, bleibt abzuwarten und muss im Einzelfall geprüft werden.  
 
Saubere Spiele 
Neben der Verhinderung von Anschlägen hat sich Beijing zwei 
weitere Ziele gesetzt, die unmittelbare Auswirkungen für die Wirt-
schaft haben: einen reibungslosen Ablauf der Spiele zu gewähr-
leisten und die Luftverschmutzung in der Olympiastadt einzu-
dämmen. � Um das zu erreichen, hat die Regierung einen 
umfangreichen Katalog von Maßnahmen beschlossen: 
● Der Warenverkehr im Großraum Beijing wird erheblich ein-

geschränkt � ein Zustand, der voraussichtlich bis zum Ende der 
Paralympics (6. bis 17. September) bestehen bleiben wird. Auf 
viele Unternehmen des produzierenden Gewerbes im Groß-
raum kommen möglicherweise Lieferengpässe zu. 

● Die Polizei errichtet an den Zufahrtsstraßen im Umkreis von 
50 Kilometern um die Stadtmitte Kontrollpunkte. Damit lässt 
sich der Verkehrsfluss steuern. Zulieferer müssen mit 
Verzögerungen rechnen. 

● Die Innenstadt wird zeitweilig für Lastwagen (Lkw) gesperrt, 
deren Fracht nichts mit den Spielen zu tun hat. Außerdem sind 
Teile der großen Zubringerstraßen in die Stadt für Olympia 
reserviert. Diese Restriktionen werden nachts von null bis 
sechs Uhr aufgehoben, was Transportmanager in ihre 
Planungen einbeziehen sollten. 

● Es gelten verschärfte, an EURO-Normen orientierte Abgas-
regeln, welche die meisten Lkws in China nicht erfüllen.  

● Lkws, die Gefahrgut oder Erde transportieren, dürfen nicht in 
die Stadt fahren. 

● Ab dem 20. Juli dürfen Personenwagen mit geraden und un-
geraden Kennzeichen abwechselnd alle zwei Tage fahren. 
Unternehmen sollten sich vorsorglich darauf einstellen, dass 
manche Fernpendler nicht mehr zur Arbeit erscheinen können. 
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● Bis zum 20. Juni mussten alle Wanderarbeiter die Stadt 
verlassen. 

● Die Kraftwerke um Beijing herum sollen ihre Produktion 
drosseln, um so die Schadstoffemissionen zu senken. Die 
Versorgung der Industrie mit Strom könnte dadurch ein-
geschränkt werden. 

● Einige Fabriken müssen ihre Produktion herunterfahren oder 
zeitweilig sogar komplett aussetzen. Das gilt nicht nur für die 
Stadt selbst, sondern auch für die benachbarten Provinzen 
Hebei, Shanxi, Shandong, Innere Mongolei sowie für die Stadt 
Tianjin. 

 
Noch nicht beschlossen, aber in der Diskussion, ist eine weitere 
Maßnahme, um den Pendelverkehr zu verringern: Arbeitnehmer 
in Beijing könnten in den Zwangsurlaub geschickt werden. 
 
Unternehmen im Großraum Beijing tun gut daran, ihre Lager 
schnell noch aufzufüllen, um möglichst unabhängig zu werden 
von Lieferungen während der Olympiade. Außerdem rät der BME 
Unternehmen, die während der Spiele in Nordchina Fracht in 
China transportieren (lassen) möchten, Beijing, wenn möglich, 
weiträumig zu umfahren. Landstreckentransporte werden von-
seiten der Behörden ohnehin um Beijing, Tianjin und die Provinz 
Hebei herumgeleitet. Transportmanager sollten die Zeit bis dahin 
nutzen, alternative Routen auszuarbeiten. Die großen Logistik-
unternehmen haben angekündigt, ihre Luftkapazitäten in Tianjin, 
rund 100 Kilometer von Beijing entfernt, stark auszubauen, um 
die Engpässe in der Hauptstadt zu entlasten. Für diese Hafen-
stadt mit großem Flughafen sind im Moment noch keine 
besonderen Verkehrsbeschränkungen vorgesehen. � Aber: 
Gefahrgut  darf aus Tianjin wie auch aus einigen anderen Städten 
grundsätzlich nicht heraustransportiert werden. Ausgenommen 
sind einige medizinisch wichtige Erzeugnisse. 
 
Unsicherheitsfaktor Behördenentscheidungen 
Terrorbekämpfung ist sicher ein richtiges und wichtiges Ziel. Und 
wer schon einmal in Beijing war, kann bestätigen: Stadtluft macht 
nicht nur frei, sie kann auch die Atemwege ziemlich belasten. � 
Dennoch: Das jüngste Embargo hat ausländische Unternehmen 
von einem Tag auf den anderen vor vollendete Tatsachen gestellt. 
Damit wiederholt sich die Erfahrung vom April, als China zu einer 
restriktiven Praxis bei der Vergabe von Visa überging. � Bitte 
beachten Sie den Beitrag China kontrolliert Einreise-
bestimmungen schärfer auf Seite 4. Abzuwarten bleibt nun, 
welchen Kurs die Provinzregierungen einschlagen werden, die 
sich in Sachen Gefahrgut noch nicht geäußert haben. Ihre 
Experten von PricewaterhouseCoopers werden Sie laufend über 
die weitere Entwicklung informieren. 
 

Haben Sie Fragen oder aktuellen Beratungsbedarf, um die 
Situation zu meistern? � Dann rufen Sie uns an oder schicken 
uns eine E-Mail. 
 

Ihre Ansprechpartner 
anselm.stolte@de.pwc.com 
Tel.: +49 711 25034-3888 
 
michael.tervooren@de.pwc.com 
Tel.: +49 211 981-7641 
 

Quellen 
 
● Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. Juni 2008 
● Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik, 

Pressemitteilungen vom 12. und 26. Juni 2008 
● Deutsche Außenhandelskammer in China, Pressemitteilung vom 

30. Juni 2008 
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Doing Business and 
Investing in China 

China Customs and Trade 
News 

M&A in der asiatischen 
Finanzindustrie 

Als treue Leser des pwc:china compass 
wissen Sie: Der fortgesetzte Wandel von 
Gesellschaft und Gesetzgebung verändert 
die Bedingungen, die ausländische Unter-
nehmen und Investoren in China vor-
finden, ständig. Das stellt sie vor Heraus-
forderungen zunehmender Komplexität. 
Sie betreffen alle Bereiche ihrer Geschäfts-
aktivitäten und beeinflussen den Wett-
bewerb um Talente und Fachkräfte, ihre 
Möglichkeiten, sich auf den lokalen 
Märkten zu behaupten und ihre Stellung 
auszubauen, aber auch ihr Risiko-
management. 
 
Damit Sie den Überblick behalten, haben 
die Kollegen von PricewaterhouseCoopers 
in China das Handbuch Doing Business 
and Investing in China herausgegeben. 
Kompakt und kompetent informiert es Sie 
über die wichtigsten Vorgaben und 
Änderungen im Steuerrecht, bei der 
Rechnungslegung und beim gesetzlichen 
Rahmen für Investments. 
 
Das Werk richtet sich sowohl an Unter-
nehmer und Investoren, die neu in den 
chinesischen Markt eintreten, als auch an 
solche, die dort bereits aktiv sind und sich 
auf dem neuesten Stand halten wollen. 
Das Handbuch ist die ideale Ergänzung zu 
ihrem bewährten Fachmagazin pwc:china 
compass. 
 

Doing Business and Investing in China 
Hrsg. von PricewaterhouseCoopers, 
China, 2008, 262 Seiten, DIN A4 
 
Ihr Ansprechpartner 
anselm.stolte@de.pwc.com 
Tel.: +49 711 25034-3888 

 

Zwischen April und Juni 2008 traten neue 
Bestimmungen für die Ein- und Ausfuhr in 
Kraft, die Ihnen die aktuelle Ausgabe der 
China Customs and Trade News vorstellt. 
Sie betreffen: 
● die Kontrolle von Waren unter Zoll-

verschluss 
● Zollbefreiungen für bestimmte Waren, 

die in Regionen unter Zollaufsicht ex-
portiert werden 

● neue Einfuhrzölle für bestimmte Waren 
● die Erhebung von Importzöllen und der 

Mehrwertsteuer für inländischen Unter-
nehmen, die in China ansässig sind 

● die �Levy-first-Refund-later�-Behandlung 
bei Entwicklung und Herstellung von 
leistungsstarken Windkraftanlagen 

● den Import von großen Lastwagen, die 
in Minen eingesetzt werden 

 
Außerdem liegt ein aktualisierter Katalog 
von Waren vor, die nicht veredelt werden 
dürfen. Die neue Ausgabe sagt Ihnen, 
welche Waren auf dem Index stehen. 
 

China Customs and Trade News June 
2008 
Hrsg. von PricewaterhouseCoopers, 
China, Juni 2008, 4 Seiten, DIN A4 
 
Download 
www.pwccn.com/home/eng/ 
c&itnews_jun2008.html  
 
Ihr Ansprechpartner 
michael.tervooren@de.pwc.com 
Tel.: +49 211 981-7641 

 

Was sind die wichtigsten Treiber von 
Fusionen und Übernahmen (Mergers and 
Acquisitions, M&A) der Finanzindustrie in 
Asien? Wie stellt sich die aktuelle Lage dar 
und welche Trends lassen sich erkennen? 
Welche Zukunftspläne haben die Akteure 
auf dem Markt und wie schätzen sie die 
Entwicklung in den kommenden Jahren 
ein? � Zu diesen und weiteren Themen 
haben die Finanzexperten von PwC 
281 Entscheider der asiatischen 
Finanzindustrie befragt.  
 
Wichtige Ergebnisse der Studie sind: Die 
M&A-Aktivitäten asiatischer Finanzinstitute 
haben ein noch nie da gewesenes Niveau 
erreicht. 75 Prozent der Befragten gaben 
an, sie hätten in den vergangenen drei 
Jahren M&A-Transaktionen gemacht. Bei 
chinesischen Unternehmen der Branche 
liegt die Quote sogar bei 86 Prozent. Von 
der Kreditkrise in den USA zeigen sich die 
asiatischen Finanzfirmen weitgehend un-
beeindruckt. Nur eine kleine Minderheit 
der Befragten glaubt, sie werde das M&A-
Geschäft ihrer Unternehmen beein-
trächtigen. 50 Prozent der Institute in China 
planen Transaktionen für die kommenden 
zwölf Monate. Die meisten Institute 
konzentrieren sich zukünftig auf ihre 
vermögenden Kunden, da viele Asiaten 
verstärkt sparen. Gesetzliche Regulierung 
halten die meisten Befragten für das größte 
Hindernis für ihre M&A-Ambitionen. Der 
scharfe Wettbewerb auf den Heimat-
märkten ist weiterhin eine wesentliche 
Triebfeder für M&A des Finanzsektors. 
 

Going for growth in Asia: Navigating the 
way 
Hrsg. von PricewaterhouseCoopers, 
Hongkong, Juni 2008, 44 Seiten, DIN A4 
 
Download 
www.pwchk.com/home/eng/ 
ma_asia_jun2008.html 
 
Ihr Ansprechpartner 
volker.fitzner@de.pwc.com 
Tel.: +49 69 9585-5605 
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Ansprechpartner 

China Business Group 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
WP StB Harald Kayser 
Leiter China Business Group 
Partner Assurance 
Tel.: +49 511 5357-5685 
harald.kayser@de.pwc.com 

  
RA StB Nikolaus Thoens 
Partner Tax 
Tel.: +49 211 981-7345 
nikolaus.thoens@de.pwc.com

  
WP StB Jürgen Springer 
Partner Advisory 
Tel.: +49 40 6378-1311 
juergen.springer@de.pwc.com 

  
WP StB Frank Pattusch 
Partner Assurance 
Tel.: +49 211 981-2836 
frank.pattusch@de.pwc.com 

      Beijing Office 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dipl.-Ing. Anselm Stolte M. A. 
Operations Manager 
Tel.: +49 711 25034-3888 
anselm.stolte@de.pwc.com 
 

  
StB Dr. Jan Becker 
Partner Tax 
Tel.: +49 211 981-7378 
jan.becker@de.pwc.com 

  
Dr. Volker Fitzner 
Partner Advisory 
Tel.: +49 69 9585-5602 
volker.fitzner@de.pwc.com 

  
RA Dirk Bongers 
Manager European Desk – Tax
Tel.: +86 10 6533-3316  
dirk.bongers@cn.pwc.com 

Shanghai Office 
 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
StB Claus Schürmann  
Direktor European Desk 
Tel.: +86 21 2323-2372 
claus.wp.schuermann 
@cn.pwc.com 

  
WP StB Jens-Peter Otto 
Senior Manager Assurance 
Tel.: +86 21 2323-3350 
jens-peter.x.otto@cn.pwc.com

  
RA StB Ralph Dreher 
Manager European Desk – 
Tax  
Tel.: +86 21 2323-2723 
ralph.dreher@cn.pwc.com 

  
Florian Hackelberg 
Manager European Desk – 
Advisory  
Tel.: +86 21 2323-3626 
florian.hackelberg@cn.pwc.com

mailto:harald.kayser@de.pwc.com
mailto:nikolaus.thoens@de.pwc.com
mailto:juergen.springer@de.pwc.com
mailto:frank.pattusch@de.pwc.com
mailto:anselm.stolte@de.pwc.com
mailto:jan.becker@de.pwc.com
mailto:volker.fitzner@de.pwc.com
mailto:dirk.bongers@cn.pwc.com
mailto:claus.wp.schuermann@cn.pwc.com
mailto:jens-peter.x.otto@cn.pwc.com
mailto:ralph.dreher@cn.pwc.com
mailto:florian.hackelberg@cn.pwc.com


Impressum 

pwc:china compass  |  Sommer 2008 39 

Herausgeber 
PricewaterhouseCoopers AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Friedrichstraße 14 
70174 Stuttgart 
www.pwc.de 
 
Redaktionsleitung und V. i. S. d. P. 
Dipl.-Ing. Anselm Stolte M. A. 
anselm.stolte@de.pwc.com 
Tel.: +49 711 25034-3888 
Fax: +49 711 25034-3111 
 
Abonnement und Adressmanagement 
Simone Drosdowski  
pwc_chinacompass@de.pwc.com 
Tel.: +49 711 25034-3114 
Fax: +49 69 9585-902010 
 
Korrektorat 
Werkstatt für moderne Sprache 
Frankfurt am Main 
 
Satz 
Nina Irmer, Digitale Gestaltung & Medienproduktion 
Frankfurt am Main 
 
Druck 
Fritz Schmitz Druck 
Krefeld 
 
Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. 
Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die 
angegebenen Quellen und die Unterstützung unserer China 
Business Group in den für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung dürfen nur nach vorheriger schriftlicher 
Genehmigung durch den Herausgeber nachgedruckt oder 
vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der 
einzelnen Autoren wieder. 
 
© Juli 2008 
 
PricewaterhouseCoopers bezeichnet die 
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen und 
rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen der 
PricewaterhouseCoopers International Limited.  
 

Impressum 

http://www.pwc.de
mailto:anselm.stolte@de.pwc.com
mailto:pwc_chinacompass@de.pwc.com


www.pwc.de  

http://www.pwc.de

	Inhalt
	Editorial
	Aktueller Hinweis
	China verschärft Einreisebestimmungen

	Steuern und Recht
	Neues System zur Körperschaftsteuererklärung
	Reform der Körperschaftsteuer: Konsequenzen für chinesische Tochtergesellschaften
	Reform der Körperschaftsteuer: Ausschüttung der Gewinnrücklagen und Anpassung der Strukturen
	Körperschaftsteuer bei Haupt- und Zweigniederlassungen
	Förderung von Hoch- und Neutechnologieunternehmen
	Neue Regelungen für Repräsentanzen geplant

	Investition und Finanzierung
	Mergers and Acquisitions zwischen Europa und China: Umsetzung und Integration entscheiden über den Erfolg
	Neue Standards und Praxis der Bewertung in China
	Bewertung von Landnutzungsrechten in China

	Absatz und Beschaffung
	Freier Warenverkehr während der Olympischen Spiele eingeschränkt

	Veröffentlichungen
	Doing Business and Investing in China
	China Customs and Trade News
	M&A in der asiatischen Finanzindustrie

	Ansprechpartner
	China Business Group
	Beijing Office
	Shanghai Office

	Impressum



